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Adressen, die standischen Petitionen betreffend.

s'' Aufhebungher Be- sH
.' °"ku»g des Auftretens ^)n

Allerdurchlauchtigster, König!
slllergnädigster König und Herr!

^"«»ruugdes Auftretens ^)n dem Bewußtsein eine unabweisbare Pflicht zu erfüllen, glauben die zum Provinzial-
^Mscher Miss,o„ä,.e.so- Landtageversammelten treu gehorsamstenStände ihre Thätigkeit damit beginnen zu müssen, daß
^s«^,^'°^ ^ ^ sie vor den Thron Euer Königlichen Majestät eine Bitte niederlegen, deren Gewährung in
^°» al,?!^^"^ den Herzen von Millionen Euer Majestät Unterthanen eine schwere Besorgnis) verscheuchenu^uieteu B>!d»»as: ^ ^, . , ^, „ ^ , ,. ^

e» nnd der Nieder- und freudige Dankbarkeit an die Stelle setzen wurde.
^""g der Jesuiten in Diese unterthänige Bitte bezieht sich auf die von Euer Majestät Negierung in neuester
"5"te» uud der Nieder- "nd freudige Dankbarkeit an die Stelle setzen würde

^"''eu. Zeit der katholischenKirche gegenüber getroffenen Maaßnahmcn.
Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß die tiefen Schäden der Zeit nur im Christenthume ihre

Heilung finden können, ja daß alle bürgerliche Ordnung nur dann als dauernd gesichert erachtet werden
kann, wenn sie in einem lebendigen religiösen Glauben wurzelt, habe» alle diejenigen, welchen eine solche
Sicherung am Herzen liegt, auf das Freudigste die durch die Verfassung gewährte Kirchcnfrcihcitbegrüßt,
in der sie das sicherste Unterpfand für das einträchtigeZusammenwirken der verschiedenen Confessionenund
damit auch für die Stärke und Größe des Vaterlandes erkannten. Auch der politische Friede ist nur durch
ehrlich gewährte Gleichheit der Rechte der christlichen Confessionenzu erreichen, von welchen jeder Theil
seine heiligsten Interessen vollkommen gesichert wissen muß, damit beide trotz des Glaubens nach Außen
hin fest zusammenhalten.

Den von der Freigebung der Kirche gehegten Erwartungen haben auch die thatsächlichen Ergebnisse
bereits zum großen Theile entsprochen; vom edelstenWetteifer beseelt trachteten die verschiedenenConfes¬
sionen, jede in ihrer Weise, den freigegebenen Boden urbar zu machen uud die verirrten Geister auf die
Bahn der Wahrheit und der Pflicht zurückzuführen. Die katholischeKirche säumte ihrer Seits nicht, sich
derjenigen Mittel zu bedienen, welchevon jeher als die wirksamstenzu jenem Zwecke sich erwiesen hatten,
insbesondere der religiösen Orden, in deren Leben und Wirken nach katholischerAnschauungder kirchliche
Geist seine schönsten Blüthen entfaltet. Während die Einen durch Werke der Barmherzigkeit den Physisch
Bedrängten Hilfe brachten, spendeten Andere das Brod des höheren Lebens. Wie scharf auch das Wirken
der Ordens.Missionäre überwacht ward, selbst bereu erbittertsten Gegnern ist es nicht gelungen, einen
Makel auf dasselbe zu bringen, Tausende von Andcrsglaubcnden geben ihnen vielmehr das Zeugniß, daß
sie die Kraft ihres Wortes nur zur Belebung der Gottesfurcht, der Nächstenliebe, der Achtung kirchlicher
und staatlicher Autorität, der Disziplin und der Sclbstvcrläugnung geltend gemacht, daß sie namentlich
niemals durch Polemik verletzt oder in irgend einer Weise den gemeinen Frieden und die öffentliche Wohl¬
fahrt gestört hätten. Sie haben vielmehr den confessionellen Frieden befestigtund dazu beigetragen, manche
Vorurthcile gegen die katholische Kirche und deren Institutionen zu beseitigen. So hat sich der Einfluß
der Missionäre überall als ein segensreichererwiesen, während der Arm der Gerechtigkeitdieienigcn, welche
sich gegen das Gesetz verfehlt haben würden, leicht erreichentonnte.

Unter solchen Umständenmußte der Erlaß der Ministerien der geistlichen Angelegenheiten und des
Innern vom 22. Mai d. I., wodurch das Auftreten von Missionären in katholischenGemeinden, die
in evangelischenProvinzen zerstreut liege», untersagt wird und zwar, wie es in dem betreffenden Erlasse
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heißt, wegen des nahe liegenden Verdachtes, daß die Missionäre andere Zwecke als eine Einwirkung auf
diese Gemeinden verfolgten, nothwendig großes Befremden erregen. Hiernach sollte also grade denjenigen
Katholiken, welche der Erfrischung ihres Glaubens und der Befestigung in demselben am meistenbedürftig
zu sein Pflegen, eines der wirksamstenMittel hierzu abgeschnittenwerden.

Es widerstreitet aber dem Grundsatze der Parität, die Pflege des protestantischenElements in den
mitten in den katholischenBevölkerungen zerstreut liegenden evangelischenGemeinden durch außerordent¬
liche kirchliche Mittel zu fördern und die Pflege des katholischenElements rücksichtlich der mitten in evan-
qelischen Bevölkerungen zerstreut liegenden katholischen Gemeinden zu verkümmern. Die Beurtheilung,
ob und in welchen Gegenden Missionen zur Auffrischung des kirchlichen Lebens, Noth thue, steht aber
einzig und allein den einzelnen Diözcsan-Vischöfcn zu und in dieser Beziehung muß jede Hinderung als
ein Eingriff in die Rechte der Kirche erscheinen,so wie es auch der Negierung nicht zusteht, die katholische
Kirche durch Anwendung der weltlichen Macht zu schwächen. Von bedenklicher Zwietracht, die aus Ver-
anlassnng der Missionen ausgebrochcu wäre, worauf die königlichenMinisterien an dem Schlüsse ihres Er¬
lasses als eine Vesorgniß hinweisen, ist bis dahin nichts laut geworden. - Aufregung mögen sie allerdings
hervorgebracht haben, aber gewiß nur in den Reihen der verneinenden Geister, denen jede christliche Le«
vensrcgung ein Aergerniß bietet. So erklärt es sich dann, daß schon die gedachteMaßregel vielfach zu
der Annahme führte, der christliche Aufschwungdes religiösen Gefühles und Lebens unter den Katholiken
werde Seitens gewisser Behörden mit Ungunst angesehen. Nur zu bald sollte dieser Befürchtung eine Be¬
stätigung in dem neuerlichen Erlasse der Königlichen Ministerien vom 1L. Juli d. I. zu Theil werden,
welcher den Besuch von Jesuiten-Anstalten, insbesondere die Bildung katholischerGeistlichenin dem deut¬
schen Eollcgium zu Rom untersagt, sowie den Jesuiten und allen ausländischen Geistlichen, welche in Ie-
suitcn-Aüstalteu studirt haben, das Recht der Niederlassung in Preußen entzieht.

Das königliche Ministerium gründet diese Verordnungen auf bereits von des HöchstseligcnKönigs
Majestät erlassene Bestimmungen, worunter wohl nur die beiden niemals publicirtcn Cabinets-Ordres aus
den Jahren 1827 und 1828 (die erstere vom 2L. September 1827) verstanden sein können. Diese be-
stimmen, daß

«.) Niemand ohne besondere Staats-Erlaubniß im 6»Nez;i" sso.>u,»uiea ober der Propaganda studiren,
1>) daß wer dies dennoch ohne Erlaubniß thue, zu geistlichen Aemtern die Staatsgcnehmigung nie

erhalten solle.
Nachdem aber der Artikel 18 der Verfassung dem Staate das Vestätigungsrecht zu geistlichen

Aemtern ausdrücklichentzogen hat, sind die Erschwerungen der frühern Cabinets-Ordres wirkungslos ge¬
worden wie dies auch unterm 25. Februar 1851 vom Eultus-Ministerium anerkannt worden ist. In die¬
sen, Neseripte heißt es wörtlich wie folgt:

Die früheren polizeilichen Bestimmungen über das Verhalten der Behörde in Betreff auslän¬
discher katholischer Geistlichen, welche innerhalb des preußischen Staates geistliche Functionen
zur Aushilfe in der Seclsorge ausüben, oder solcher inländischer Geistlichen, welche im Aus¬
lande studirt, oder die geistliche»Weihen empfangen haben und im Inlandc angestellt werden,
können bei dem jetzt bestehendenVerhältnisse von Kirche und Staat zu einander nicht mehr in
dem früheren Umfange maaßgebend sein. Nach den Bestimmungen der Vcrfassungs-Urkunde,
welche der evangelischenund katholischenKirche, sowie jeder andern Rcligions-Gesellschaft die
selbstständigeOrdnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten überläßt und das früher vom
Staate ausgeübte Vestätigungsrecht geistlicherStellen aufgehoben hat, liegt es nicht mehr "'
den Befugnissen der Staatsgewalt, einem katholischenGeistlichen, welcher sich im Besitze des
preußische» Staatsbürgerrechtcs befindet, von der Aufnahme in den Curat-Clerus und von der
Berufung zu geistlichen Aemtern bloß deshalb auszuschließen, weil derselbe ausländische B'l-
dungs-Anstalten besucht, oder im Auslande die geistlichen Weihen empfangen hat."



c 53 )

So stehen die beiden Ministcrial-Erlasse vom 25. Februar 1851 und 16. Juli 1852 in unversöhn¬
lichem Widersprüche. Könnte mau aber auch ungeachtet der inzwischenvöllig veränderten Lage der Ver¬
hältnisse und der in der Mitte liegendenVcrfassuugs-Urkundeauf die nie publizirten Cabinets-Ordres von
1827 und 1828 zurückgehen,so ist der Erlaß vom 16. Juli dennochungerechtfertigt, indem er viel weiter
geht als diese und an die Stelle Allerhöchst normirter Verwarnung den Verlust des Staatsbür-
gerrcchts und an die Stelle der Bedingung vorgängiger Staats - Erlaubuiß das Verbot des
Besuches setzt, somit auch eine Verletzung der Religionsfreiheit enthält.

Daß die Königlichen Ministerien in dem Erlasse vom 16. Juli c. viel weiter gehen, als die in
dieser Materie crgangcneu Allerhöchsten Bestimmungen, beweiset insbesondere, auch das sich auf eine Ver¬
fügung des Königlichen Ministeriums der geistliche!, Angelegenheiten vom 28. September 1827 stützende
Nescript des Herrn Ober-Präsidenten von In gers leben vom 18. Oktober 1827, wonach der Besuch
des 6u!Il!L'ii l>erull»>il:l zu Rom nicht ferner zu begünstigen ist und Pässe dazu in jedem einzelnen Falle
nur nach vorheriger Anfrage bei dem gedachten Königlichen Ministerium und nach eingeholterGenehmigung
desselben an solche juuge Leute gegeben werden sollen, die ihre Gymnasialstudicn zurückgelegthaben, we¬
gen der Reisekostengedeckt und mit guten Zeugnissender Bischöfeversehen sind. Es soll ihnen auch be¬
deutet werden, daß ihnen nach den Gesetzendes Staates nicht nachgelassenwerden könne, in Rom die
Weihe zu empfangen, sondern daß sie, wenn sie auf Anstellung in ihrem Vaterlande hoffen, nach ihrer
Rückkunftaus Rom sich einer Prüfung bei der bischöflichen Behörde unterwerfen müssen,von deren Aus-
gang es alsdann abhängen werde, ob sie zum geistlichen Stande zugelassenwerden können. Obgleich wie
aus vorstehendem Rcscripte hervorgeht, die Annahme der Priesterweihe außerhalb des Staates völlig un¬
tersagt war, während der Besuch römischer Studien-Anstalten nur nicht begünstigt werden sollte, so belegte
die unter dem 23. Dezember 1845, mithin zu einer Zeit, wo das Niederlassnngs-Gcsetzvon, 31. Dezem¬
ber 1842 schon publicirt war, erlassene Allerhöchste Cabinets'Ordre (Gesetzs. von 1846) diese Annahme
der Weihe doch nur mit der Nicht-Ertheilung der Staats-Genehmigung zu geistlichenAemtern, nicht aber
mit der Entziehung des Staatsbürger-Rechts.

Was das Verbot der Niederlassung auswärtiger Jesuiten und auf Jesuiten-Anstalten gebildeter
Geistlichenbetrifft, so weist das Gesetz vom 31. Dezember 1842 die Bcfugniß zur Ertheilung des Hei-
mathsrechtes für Auswärtige den Negierungen zu und stellt in, § 7 die Bedingungen fest, unter welchen
es ertheilt werden kann. In diesem § ist aber keine Bedingung enthalten, welche die von den Königlichen
Ministerien ausgeschlossenenJesuiten, als solche nicht erfüllen könnten; während der ministerielleErlaß
ganzen Kathcgorien durch eine durchaus ungerechtfertigtePrävcntiv-Bestimmung die Erlaubniß zur Nieder¬
lassung versagt und dadurch nicht einzelne Individuen als Ausländer und als solche, sondern Augehörige
der katholischenKirche grade deshalb trifft, weil sie einem von der Kirche anerkannten Orden angehören,
oder in einer bestimmtenWeise studirt haben. So wird das Gesetz von, 31. Dezember 1842 in eine be¬
sondere spezifische Beziehung auf kirchliche Erziehungs- und Unterrichts-Anstalten gebracht, wozn der Inhalt
des besagten Gesetzes durchaus keinen Anhalt gewährt. Aber der Erlaß vom 16. Inli widerstreitet auch
den Bestimmungen der Verfassnngs-Urkunde, eS verletzt derselbe in direktesterWeise die Artikel 12 und 15
des Grundgesetzes, insbesondere die Bestimmungen des letzt gedachtenArtikels, zufolge welchendie evan¬
gelische und römisch-katholische Kirche ihre Angelegenheiten selbstständigzu ordnen berechtigt sind. Daß
die Regelung des Bildungsganges der Candidatcu des katholischen Priesterthumes und der Bedingungen
ihrer kirchlichen Anstellungsfähigkeitwesentlichkirchliche Angelegenheilensind, wird Niemand im Ernste be¬
zweifeln. Mit solcher Evidenz ergiebt sich dies aus der Natur der Sache.

Nach den, katholischenGlaubcns-Vckenntnisse ist Rom die Lehrerin aller übrigen Kirchen, die oberste
büterin der gemeinsamenHeilswcihrhciten. Denjenigen, die sich zum katholischenPriestcrstanbe vorbilden
wollen, verbieten, daß sie solches in der Hauptstadt der katholischen Welt, an der Quelle katholischer Wahr¬
heit, zu den Füßen des sichtbarenOberhauptes der Kirche thuen, ohne daß auch nur ein Tchcingrund für
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ein solchesVerbot angefühlt wird, während den Candidaten der evangelischenTheologie der Besuch aller
protestantischenBildungs-Anstaltcn oes Auslandes erlaubt ist, — ist eine schwere Beeinträchtigung der
freigegebenen Beziehungen zu dem Mittelpunkte der katholischenKirche, eine Maaßregel, welche eine Be-
leidigung des Oberhauptes der katholischenKirche in sich schließtund das Gefühl der Katholiken im In«
«ersten verletzen muß.

Dieses Verbot involvirt endlicheinen Eingriff in die Privatrechte preußischer Staatsbürger, indem
es unbemittelten Studenten der Theologie die im Vatcrlande ohnehin beschränktenMittel zu ihrer gedie¬
genen Ausbildung in dem von Deutschen für deutsche Katholiken gestifteten Oolto^iun, sseim,»«,!:»!» ent¬
zieht, während jedem Mitgliede der Kirche das Recht zur vollständigenTheilnahme an allen von der Kirche
zum Vortheil ihrer Glieder bestelltenAnstalten zusteht. Uebcrhaupt könnte ein solches durch Nichts gerecht¬
fertigtes Verbot leicht den Glauben hervorrufen, die Negierung gehe auf Förderung des Indifferenlismus
und auf Unterdrückungder katholischen Lehren aus.

Insbesondere muß es auffallen, daß die Königlichen Ministerien in ihrer Tendenz die Wirksamkeit
der Orden zu beschränken,zunächstgrade gegen den Jesuiten-Orden Maaßregeln ergriffen haben, welche
fast einem Verbote desselben in Preußen gleichkommen. Schon der Umstand, daß die Vertreibung und wo
möglich die Vernichtung der Jesuiten das gemeinsame Losungswort aller Revolutionäre ist und fast zu
einer jeden staatlichen Umwälzung das erste Signal gegeben hat, wäre wohl allein geeignet gewesen, einer
conservativen Negierung das Vorgehen gegen diesen Orden als bedenklich erscheinenzu lassen. Die Er¬
fahrung hat überdies)aber auch positiv gezeigt, daß die Jesuiten-Missionen vorzugsweise die Befestigung
aller Bande, welchedie bürgerliche und staatlicheOrdnung zusammenhalten, sich angelegen sein lassen uud
zwar mit dem erfreulichstenErfolge. Es ist daher ein undankbares, ungerechtesVerfahren, welches gegen
den Jesuiten-Orden, bei dessen allgemein anerkannter hoher Verdicnstlichkeitangewendet wird.

Treu gehorsamste Stände vermögen nach Allem diesem in der fraglichen Maaßregel nur einen
Mißbrauch der Polizei-Gewalt der Minister, eine Beeinträchtigung der verfassungsmäßige» Sclbstständig-
teit der katholischenKirche, sowie eine empfindlicheVerletzung der religiösen Gefühle einer großen Anzahl
Eurer Königlichen Majestät getreuer Unterthanen zu erkennen. An dem Schutze des religiösen Gefühls
hängt aber der Friede des Daseins. Mit Schmerz leihen wir unseren Gefühlen Worte, es drängt uus
aber dazu die feste Ueberzeugung, daß der Weg, ans welchen das Ministerium ueucrdings sich begeben, z»
den ernstlichstenConflicten auf dem kirchlichen Gebiete hin führt, zu Conflieten, welchedie Interessen des
Vaterlandes gefährden und deren Folgen voraussichtlichdie bellageuowcrthesteu sein würden.

Zur Abwendung solcher Folgen haben wir als Euer Königlichen Majestät treue Unterthanen um
so freimüthiger die Stimme erheben zu müssengeglaubt, als Euer Königliche Majestät so oft und so glän¬
zend bewiesen haben, wie nahe AllerhöchstIhrem Königlichen Herzen die gedeihliche Entwickelung des
kirchlichen Lebens liegt und wie Allerhöchst Dieselben vor Allem die Eintracht zwischen den verschiedenen
christlichen Confessionen, welche unter Allerhöchst Deren Seeplcr neben einander bestehen, zu erhalten
bemüht sind.

Vertrauensvoll sehen die treu gehorsamstenStände, welche in ihrem erhabenen Monarchen nicht
bloß die von Gott eingesetzte Obrigkeit, der sie vflichtmäßigcnGehorsam schulden, sondern so gerne zu¬
gleich den Schirmherr» ihrer höchstenund heiligsten Interesse» ehren, der Allerhöchsten Entschließungentgegen:

daß Euer Königliche Majestät Allergnädigst geruhen mögen, zu befehlen, daß den vorstehend
namhaft gemachte!! Beschwerden baldige Abhilfe gewährt uud der katholischenso wie der evan¬
gelischenKirche die verfassungsmäßige Freiheit und Sclbstständigkeit in Regelung ihrer kirch¬
lichen A»gelege»heilcn mwertummerl belassenwerde.

Wir ersterbe»
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rhcmprovinz.
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An Gemäßheit des § 21 der Gcschäfts-Ordnung hat die Plenar - Versammlung genehmigt, daß das
Minoritäts-Gutachte» in einem Scparat-Votum betreffend: die Petition wegen Aufhebung der Beschrän¬
kung in Ausbildung katholischerGeistliche»der Adresse an Seine Majestät den König beigefügt werde.

Euer Hochwohlgeborenbeehre ich mich dasselbe in dreifacher Ausfertigung in den Anlagen ganz
ergebenstzu übersenden.

Düsseldorf, den 1. Dctober 1852.

An
den KönisslichenLandtags - Couüiussar
Obcr-Präsidcnten der Rhcinprvumz
Herrn von Kleist-Netzow

Hochwechlqeboren
hier.

Der Lan dtags - M c, r schall,
gez. v. Waldbott-VVruheim.

^)ie unterzeichnetenMitglieder der interimistischenProvinziell»Vertretung der Rhcinprovinz sehen sich
in Folge des Beschlussesdieser Versammlung eine Adresse an des Königs Majestät zu erlassen, wonach
Allerhöchstdicselben um Aufhebung der Erlasse der Herren Minister der geistlichen :c. Angelegenheitenund
des Innern vom 22. Mai und 18. Juli c. gebeten werden, veranlaßt, ihre entgegenstehendeAnsicht in
Folgendem zu begründen uud zum Protokoll zu geben.

I. Die Compctenz der Versammlung anlangend.

In Erwägung, daß nach § 49 des Gesetzes wegen Anordnung der Provinzial-Stände für die
Nheinprovinz vom 27. März 1824, Bitten und Beschwerdender Stände nur aus dem besonderen Interesse
der Provinz und ihren einzelnen Theilen hervorgehen können.

In Erwägung, daß die ministeriellen Erlasse vom 22. Mai und 16. Juli c. allgemeine Maaßregeln
der Staatsverwaltung umfassen.

In Erwägung, daß die Einmischung in derartige generelleMaaßnahmen des Gouvernements weder
zu den Befugnissen noch zu den Pflichten der Provinzial-Vertrctung gehört.

In Erwägung, daß es vielmehr füglich den Kirchenbehördenvorzubehalten ist, jeder wirklichenoder
vermeintlichen Verkümmerung oder Verletzung der Rechte der Kirche auf ressortmäßigem Wege entgegen
zu treten.

In Erwägung, daß aber grade der Austrag der vorliegenden Angelegenheitum so mehr den kom¬
petenten Behörden überlassen bleiben muß, weil die Lösung derselben um so leichter und friedlicher ge¬
schehen wird, je weniger unbefugte Einmischungenerfolgen.

Daß endlich auch die Competenz der interimistischenProvinzial - Vertretung durch den Artikel 32
der Verfassungs-Urkundenicht begründet werden kann, indem die Versammlung das in der Verfassung
gewährte Petitionsrecht selbstredendnur innerhalb der ihr im § 49 des bezogenen organischen Gesetzes
vom 27. März 1824 angewiesenen Grenzen auszuüben befugt ist.

II. Die Sache selbst betreffend.
In Erwägung, daß der ministerielle Erlaß vom 1L. Juli c. auf eine Allerhöchste Cabinets.Ordre

vom Jahre 1827 sich gründet, wonach Studenten der Theologie das Studium im «l,Il>l>!'lw ^.i«»»^«,,,
zu Rom oder auch der dortigen I»rc»iil,ss»nlln, oder auch Anstalten, welche von Jesuiten geleitet werde»,
ohne vorgängige Erlaubniß nicht gestattet werden soll.

Daß diese den betreffenden weltlichen und geistlichen Behörden zur Zeit mitgetheilte Allerhöchste
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Königliche Verordnung, deren allgemeine Publikation es als einer speziellen Verwaltungs-Maaßregel nicht
bedürfte, noch Jetzt in voller Kraft besteht und durch kein späteres Gesetz aufgehoben worden ist.

Daß ebenso auch das Gouvernement aus staatspolizcilichcnRücksichten, sowie aus dem ihm zustehen¬
den und durch die Verfassung nicht alterirten Nechte der Oberaufsicht unzweifelhaft die Befugnis) hat,
sowohl jedem Ausländer ohne Unterschieddie Niederlassung in Preußen zu verweigern, als auch geistliche
Missionen da zu verbieten, wo von irgend einer Seite und irgendwie die Erhaltung des religiösen Frie¬
dens und überhaupt das Gesammtwohl des Staates gefährdet erscheint.

Daß hiernach eine Beschränkung oder gar Verletzung der den Confcssionen in der Verfassung
zugestandenen Nechte und Freiheiten nicht gefunden werden kann.

Aus diesen Gründen
können die Unterzeichnetenweder die Competenz der interimistischenProvinzial-Vertrctung zur Erlassung
der fraglichen Adresse anerkennen, noch dem Inhalt derselben beipflichten, und sehen sich genöthigt, ihre
abweichendeAnsicht Seiner Majestät dem Könige in einer besondernAdresse allcruntcrthänigst vorzutragen.

Düsseldorf, den 28. September 1852.
gez. von Haften, gez. H. Smidt,
„ Freiherr von Plettenbcrg, „ von Buggenhagen,
„ Kiltz, „ G. Kyllmann,
„ P. Hunzinger, „ Trütschler,
„ V. Wagner, „ vanderBeeck,
„ C. Nohl, „ Wm. von Eynern,
„ von Müller, „ Wilh. Goßlich,
„ Friede. Häger, „ W. Merkens.
„ W. Vudde.

AUerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Gnädigster König und Herr!

2. Die Wiederbewal- A,^ Königlichen Majestät erlauben sich die treu gehorsamstenStände der Nheinprovinz
dm,g der Eifel mid andererh. ^ allcruntcrthänigst eine Bitte vorzulegen, durch deren Gewährung das Loos einer
GebilgsgegeüdeüderNbc»!-? ? ^.^. . ^ »^. - .> - , ^ , ^ ,. < ^ ^^' bedeutenden Einwohnerschaft der Provinz, welche nch gegenwärtig m emer sehr druckenden

Lage befindet, nachhaltig in eine ferne Zukunft gesichert werde» könnte.
Sie betrifft die Verbesserung der Boden-Cultur des ausgedehnten Gebirgsstriches, welcher die

Eifel genannt wird, und einen großen Theil der Negierungs-Vezirke Trier, Aachen und Cob lenz
einnimmt. Hier befinden sich in runden Zahlen ausgedrückt 300,000 Morgen ödes Land, 322,000 Morgen
Wild- und Schiffelland, welches fast jeder Cultur und Benutzung entbehrt.

Die Melioration dieses Striches ist in den letzten Jahren vielseitig der Gegenstand der Unter¬
suchung und des Studiums der Landesbehörden und einsichtigerLandwirthe gewesen.

Es steht fest, daß der größte Theil dieses unbenutzten Landes nach den Verhältnissen des Bodens
und des Klimas zur ergiebigen Wald-Cultur vollkommengeeignet ist, und daß selbst ein kleinerer Theil
in Berieselungs-Wiesen umgeschaffcnwerden kann. Historisch ist es umständlich nachgewiesen, daß die
Verhältnisse der Boden-Cultur in früheren Zeiten in der Eifel viel glänzender waren, als sie jetzt sind,
daß die Höhen mit den schönstenWaldungen prangten, die Viehzuchtreichlich in den Thälern verbreitet war.

Durch die Ungunst der später eingetretenen Verhältnisse, durch Kriege, Geldnoth, schlechte Aufsicht
und Verwaltung der Waldungen, zum Theil auch durch das Vorschreitcn der Industrie, der Fabriken, des
Berg- und Hüttenwesens und den dadurch veranlaßten gesteigertenBedarf an Vrenn-Material sind die
Waldungen nach und nach gefallen und ausgerodet worden. Die physischen Gründe, warum durch diese
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Entwaldung der Boden sich bedeutend verschlechterthat, sind ebenso vollständig ermittelt, als die Gewiß¬
heit, ihn durch neue Wald- und Wiesen-Anlagen wieder verbessern zu können. Die Ueberschwemmungcn
der kleineren Flüsse und Bäche, welche jetzt von Zeit zu Zeit gewaltige Verheerungen anrichten, waren
früher viel seltenere Erscheinungen. Die Wiederbelebung der alten Vegetation würde die fließenden
Wasser zu ihrer ursprünglichen Einschränkung zurückführen. Durch die Entwaldung hat sich das Klima
bedeutend verschlechtert. Die dichten Nebel des hohen Venns bei Montjoie dringen jetzt zeitweilig bis
nach Aachen vor, verderben dort die Cultur der Vaumfrüchte und Gemüse, während sonst in dieser Gegend
und in andern glücklich situirtcn Thälern der Weinbau mit Erfolg betrieben ward.

So hat sich denn aus den vorgenommenen Untersuchungenergeben, daß die allmählige Wiedcrbe-
waldung der Hochebenenund der Vcrghänge der Eifel und die Anlagen von Nicscl-Wicscn in den dafür
geeigneten Gegenden dieses Gebietes ein dringendes Bedürfniß der Landcswohlfahrt sei, dessen Befrie¬
digung so rasch herbeigeführt werden muß, als irgend thunlich, wenn nicht durch die Lässigkeit das Uebel
größer werden soll.

Die Ocden der Eifel sind zum bei weitem größten Theile ungcthcilt in den Händen der Gemeinden,
ein kleinerer Theil vorzüglich im Negicrungs - Bezirke Trier befindet sich ebenfalls ungctheilt im Besitze
mehrerer Mitcigcnthümcr unter dem Namen: „Erbschaften, Markgenossenschaftenund Gehöfcschaften;"
der allerklcinste Theil dagegen ist räumlich abgegrenztes Privat-Eigenthum.

Die Provinzial-Behörden sowohl als Euer Königlichen Majestät treu gehorsamsten Stände der
Nheinprovinz haben alle Mittel, welche zur Erreichung dieses Zweckes führen können, genau und um¬
ständlich geprüft und erwogen.

Es hat sich dadurch ergeben, daß sich in dieser Beziehung allein auf das Gemeinde-Eigenthum ein
Einfluß ausüben läßt, welcher von glücklichem Erfolg sein würde, und hierdurch wäre das Größte und
Meiste erreicht. Für die Durchführung der Sache liegt die größte Schwierigkeit in der großen Armuth
der Eifel-Vewohncr und namentlich in dem Umstände, daß die Gemeinden zum großen Theile noch armer
als die Privaten sind und daher kann nur allein mit bedeutenden Vorschüssenaus der Staatskasse der
Zweck erreicht werden. .

Die treu gehorsamsten Stände der Nheinprovinz stellen daher an Euer KöniglichenMajestät die
Allcrunterthäuigste Bitte: .^^.^

Ein Cultur-Gesetz für die Oeden und Haide-Ländcreien der Eifel, in soweit sich dieselbennn
Besitze der Communen befinden, Allcrgnädigst veranlassen zu wollen, durch welches die Ge¬
meinden genöthigt werden, die für zweckmäßig erkannten Wald - und Wiesen-Culturen auf
ihren Grundstückenvon Staatswegc» und unter Staats - Aufsicht stattfinde» zu lassen , und
welches die dazu nöthigen Vorschüsse aus Staats-Mitteln, gegen n.ednge Zinsen und d.c
Amortisation regulire und festsetze; daneben aber auch die Provinzml-Behorden anwehen zu
lassen, die Verhältnisse der möglichen Culturen der Oeden und Haide-Lan ere.en m den ubr.gen
Gebirgsgegenden der Nheinprovinz noch näher zu untersuchen, ftstznstelleuund d,e geeigneten
Maaßregeln znr Erreichung dieses Zweckes in Vorschlag zu bringen. N^.^s,,..

Euer Königliche Majestät würden durch die Allergnädigste Gewährung die er B tte d.e Wohlfahit
vieler Tausenden Allerhöchst Ihrer getreue., Unterthanen »uf ferue Geschlechterbleibend begründen und
deren dankbarlichsteAnerkennung Sich ebenso sehr versichern, wie diese t.ef begründet ... den Herzen
Allerhöchst Ihrer gehorsamst getreuen Stände auf immer feststeht.

In tiefster Ehrfurcht ersterben , « .. ^
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Nhemprovmz.

Düsseldorf, den 5. Octobcr 1852.
8
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AUerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

6. Weiterführung einer Euer Königlichen Majestät erlauben sich treu gehorsamste Stände allerunterthänigst eine
der i» der Rheinprooinz I,„e vorzutragen, welche die materiellen Interessen der gesummten Provinz in hohem
ausmündende» Eisenbahn, O^^ betrifft.

mum^br^ch^"'Ve!bin- Das Comite einer projektirten Eisenbahn zwischen Cöln, Coblenz und Bingen hat
dnugzwischen derselben»»!, uns mit der Petition angegangen, dieses Projekt zu befürworten und sowohl die Erlaubniß
ti!ier Eise»bahn au der S!id- z>, Hessen Ausführung, als die Gewährung jeder möglichen UnterstützungSeitens des Staates
grenze der Provinz. herbeizuführen.

Wenn wir nun auch bei der Nücksichtsnahme,die wir jedem Theile und jedem Interesse der Pro¬
vinz zu widmen verpflichtet sind, Anstand finden mußten, dem Antrage für das linksrheinischeEisenbahn-
project zu willfahren, da uns die sichere Kunde vorliegt, daß ähnliche Vahnprojecte auf der rechten
Nheinseite der Provinz unter Miiwirkung der Staatsbehörde aufgestellt sind: so haben wir dennoch die hohe
Bedeutung einer durch die gesammie Provinz durchführenden Eisenbahn mit voller Ueberzeugung erkannt.

Schon jetzt und in nächster Zukunft erblicken wir Deutschland von einem Eisenbahn-Netze bedeckt,
welches nicht nur dem innern Verkehr nach den wichtigstenNichtungen hin die Vorzüge dieser Communi«
cation gewährt, sondern auch Verknüpfungspunkte mit den großen Häfen und Handelsstädten des Aus¬
landes darbietet und dadurch dem internationalen Vcrkehrszuge die künftige Richtung unserm Vaterlande
vorzeichnenwird.

Große Schienenwege aus dem Westen, Norden und Nordosten führen nun zwar bis an unsre
Provinz, finden aber dort auch ihre Endpunkte, indem es an einer Weiterführung nach Süden hin, an
einer verbindenden Mitte zwischenParis, Antwerpen, Holland, Hamburg und Berlin einer Seits und
den Main und Oberrheinischen Bahnen anderer Seits hier noch gänzlich fehlt. Sehr nahe liegt da¬
her die Vcsorgniß, daß bei längerer Fortdauer des Mangels einer Schienenvcrbindnng durch die ganze
Provinz hindurch, andere ununterbrochene Verkehrszüge sich geltend machen müssenund unserer an Bevöl¬
kerung und Naturerzeugnissen so reichen, im Gewerbfleiße und Handelsbetriebe hervorragenden Provinz
die zeitgemäße Lebcnsregung in hohem Grade schwächen werden.

Zur Verbindung der entlegenstenTheile des Staates ist der Ausbau der großen Ostbahn aus Staats¬
mitteln beschlossenworden. Darum hegen auch wir zu der väterlichen Huld Euer Königlichen Majestät
das vollste Vertrauen, daß nicht in mitten unserer gewerbreichenProvinz jenes einflußvolle, für höhere
Verkchrsthätigkeit entscheidendeCommunications - Mittel ferner entbehrt werden soll.

An Eure Königliche Majestät erlauben sich daher treu gehorsamsteStände die Alleruntcrthänigste
Bitte zu richten, daß Atterhöchstdieselbezu befehlen geruhen wollen:

Daß durch Wetterführung einer der in der Nheinprovinz ausmündenden Eisenbahnen eine unun¬
terbrochene Verbindung derselben mit einer Eisenbahn auf der Eüdgrcnzc der Provinz herge¬
stellt werden, und daß das Königliche Ministerium sich mit der Prüfung der des Endes schon
bestehenden oder noch anzuregenden Projccte befassen, dabei selbstredenddem linksrheinischen
Projekte die geeignete Berücksichtigungzuwenden und die Wahl und Richtung der Bahn
feststellen solle.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamsteStände der Nheinprovinz.

Düsseldorf, den 9. Octobcr 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Euer Königlichen Majestät wollen den treu gehorsamsten Ständen es allergnädigst erlauben, 4. Vet> essend die Ir«»-
nachstehendeallerunterthänigste Bitte an Allerhöchstdieselben ehrfurchtsvoll zu richten. He.loustolt z» Sie«b.n«.

Die treu gehorsamstenStände verkennen es nicht, daß der Hauptzweckder Siegburger Provinzial-
Irren-Anstalt dahin gerichtet ist, außer der Sicherstellung die aufgenommenenIrren gut zu verpflegen
und Behufs ihrer Heilung ärztlich zu behandeln, die Anstalt mithin dem Zwecke der Sicherheit, Huma¬
nität und Wissenschaft gehörig entsprechen muß. Allein es ist auch eine der heiligsten Pflichten der
Provinzial-Vertretung, mit der möglichenSparsamkeit zu verfahren und sich die Gewißheit zu verschaffen,
daß die betreffenden Ausgaben nothwendig und zweckdienlich sind. Die Klage über die zu großen Kosten
sind aber allgemein und von dem vorhergehendenLandtage in dem Grade anerkannt worden, daß sie deren
Abhülfe nur durch Anbahnung einer Reorganisation der Anstalt erreichbar hielten.

Die treu gehorsamsten Stände theilen insbesondere die Ueberzeugung, baß nicht unbedeutende
Ersparnisse ermöglicht werden können, ohne dadurch die Anstalt in Bezug auf ihre Berufserfüllung im
mindesten zu gefährden. Die gute Verpflegung, Behandlung und Heilung der Irren scheint aber nach
der bisherigen Erfahrung nicht sowohl der Hauptzweck der Anstalt zu sein, als vielmehr die in den
Vordergrund gestellte wissenschaftliche Ausbildung.

Die Siegburger Anstalt ist aber ein auf Kosten der Provinz errichtetes und unterhaltenes Institut
und wenn dasselbe auch Gelegenheit zur Sammlung wissenschaftlicher Beobachtungen gewähren muß, so
dürfen dadurch doch keine über den eigentlichen Zweck der Anstalt hinausgehende unverhältnißmäßige
Ausgaben herbeigeführt werden.

Die desfallsigeControlle und Einwirkung ist der Provinzial.Vertretung aber dadurch erschwert, daß die
Verwaltungs-Controlle einer Commissionübertragen ist, in welcher der technische Rath, der Negierungs¬
und Medizinal-Vcamte im Verein mit dem Negierungs-Präsidcnten durch die Letzterem bei Stimmengleichheit
eingeräumte Entscheidung, den Ausschlag gab, was somit die Stimmen der von der Provinzial-Vertretung
gewählten Mitglieder der Commissionunwirksam macht. Ist es überhaupt höchst nöthig und wünschens-
werth, daß den Anträgen und Beschlüssen der Provinzial-Vertretung eine größere Berücksichtigung als bisher zu
Theil werde, so ist dies insbesondere bei Instituten unerläßlich, die lediglich im Interesse der Provmz
errichtet sind und auf deren alleinige Kosten erhalten werden, zumal die Communal-Veischlägein hiesiger
Provinz eine fast unerschwingliche Höhe erreicht haben. Unter diesen Umständen halten wir "«s daher
für verpflichtet, den von der vorigjährigcn Provinzial-Vertretung formirten, aber von den hohen Mmlste-
lien ohne hinreichende Motive zurückgewiesenen Antrag auf Zusammensetzungder Verwaltungs-Commlssion
für Siegburg und auf eine bisher vermißte Einwirkung der Provinzial. Vertretung aus dre. gewählten
ständischen Mitgliedern unmittelbar bei Euer Königlichen Majestät ehrerbietigst zu wlcderholen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Guer Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 9. October 1852.

8»
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

5. Newilligimg emes gli-Ale von oberhalb Hermülheim bis zur Brühl-Lechenichcrstraße auf der Cöln-Luremburger-
schlisses von 90W Thlr». Bezirksstraße auszubauende Strecke in einer Länge von 1720 Ruthen, deren Ausbau 18000
a»s del Staats.Kassezum ^.^ ^ ^M wird, durchschneidetdie Staatswaldungen mit circa der Hälfte der ange-Ä»sba» der Cul»-Lurem- ? >
burger Bezirksstraße vo» grbenen Länge.
oberhalb Hermülheimbis Das Holz dieser Waldungen, dessen Abfuhr bisher sehr erschwert war, wird nach

der Straße einen erleichterten Absatz nach Cöln und Umgegend einer Seits und
über Liblar in die dasige holzlose Gegend anderer Seits finden; unter den Ankäufern wird eine bedeu¬
tendere Eonkurrenz eintreten; die Preise des Holzes müssen nothwendig steigen und der Staat wird eine
bedeutende Mehr-Einnahme beziehen.

Wenn auch der Staat nach dem Regulativ vom 17. November 1841 keine Verpflichtung hat, an
den Baukosten der durch seine Waldungen führenden Vczirksstraßen Theil zu nehmen, so würde er diese
Verpflichtung haben, wenn der durch diese Waldungen führende Weg zur Vezirksstraße nicht erhoben
sei; er würde nach dem bezogenen Regulativ verpflichtet sein, die durch seine Waldungen führende Strecke
als Communalweg auf seine Kosten auszubauen.

Alle an die Straße anschießendeGemeinden haben zum Bau derselben bedeutende Geldopfer ge¬
bracht und obschon von den Gemeinden der Straßenbaufonds zusammengebracht, und von den Staats-
Waldungen dazu keine Beiträge geleistet worden, so steht durch diesen Straßenbau dennoch dem Staate
ein gewisserer und größerer Vortheil in Aussicht, als einer der Gemeinden.

Es erscheint daher billig, daß von Seiten des Staats ein angemessenerZuschuß gemacht werde und
die interimistischeProvinzial - Vertretung wagt es an Eurer Königliche Majestät die treugehorsamste Bit¬
te zu richten:

einen Zuschuß von 9000 Thlr. aus der Staatskasse Allergnädigst zu bewilligen.
Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 9. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

5, Aufnahme der Ge° Die Gemeinden Straelcn, Wankum, Grefrath und Süchteln haben den chausseemäßigen
mmuChaussee vo» Suchte!»A^l)<m der 2'/z Meilen langen Wegcstrccke von Süchteln nach Straclen unter Beihülfe der

»ach Slraele,, mtter die ^l,'^ri Staats.Prämie von 3000 Thlr. pro Meile aus eigenen Mitteln bewirkt und hicr-
cznksstraße». ^^ .^ ^^ ^^ Kostenbetrag von 50,000 Thlr. aufzubringen gehabt. Die gestattete

Erhebung von Chaussee-Geld bietet lange nicht die Mittel dar, die Unterhaltungskosten dieser sehr fre-
qucntcn Straße zu decken, und ebenso liegt es außer den Kräften der bctheiligtcn Gemeinden, dieselben
"och feiner zu tragen, wenn sie nicht andere in Angriff genommenen und eben so dringend nöthigen
Slraßcnbauten ruhen lassen sollen.

Durch den Ausbau der gedachten Straße wird der Zweck erreicht, daß längs der Staatsgrenze
von Aachen bis Eleve die Orte Linnich, Erkelenz, Dahlen, Gladbach, Vicrsen, Süchteln, Grefrath,
Wankum, Straclen, Geldern, Kevclaer, Weze und Goch unter sich und dem Nachbarlandc Holland ubcr
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Nymwegen wie über Venlo sich näher gebracht, durch directe Anschlüssean die Wesel-Vcnloer Staats¬
straße wie an die Crefeld - Venloer und Cöln - Vcnloer Vezirksstraße mit dem auf dem linken Nhcinufcr
vorhandenen Straßennetze in die möglichstbeste Verbindung treten, zudem durch Berührung der Nuhrort-
Crefeld - Gladbacher Eisenbahn am Bahnhofe zu Viersen eine neue Ader für den Verkehr mit dem Nheine
und der Ruhr wie besonders mit dem vielverzweigten Eisenbahnnetzedes diesseitigenStaats eröffnet werde.

Die treugehorsamste Provinzial - Versammlung von der Wichtigkeit des fraglichen Straßenzuges
für den allgemeinen Verkehr vollkommen überzeugt, wagt es an Eure Königliche Majestät die allerun-
terthänigste Bitte zu richten, Allergnädigst zu befehlen:

baß die Straße von Süchteln nach Straelen in die Reihe der Bezirks-Straßen aufgenommen
werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.
Düsseldorf, den 5. October 1852.

Allerdnrchlauchtigster, Großmächtigster König,
AUergnädigster König und Herr l

Euer Königlichen Majestät erlauben sich die treu gehorsamsten Stände die Verlegung der 7. Verlegung der C°l»-
Richtung der Cöln-Lurenburger Bezirksstraße von Lünebach über Warweiler, Krautscheid nach
Neuerburg statt über Lichtenbornganz gehorsamst zu beantragen. Obgleich letztere Richtung ^.,^, ^ Kro.itscheid.
sich auf dem Verzeichnisse der Bezirksstraßen seit dem Jahre 1841 befand, so ist der gebaute
Theil von Lünebachbis Lichtenborn circa 1260 Ruthen doch größtenteils aus Kreismitteln gebaut worden,
der von Lichtcnborn nach Krautscheid noch auszubauende Theil beträgt noch 2090 Ruthen. Diese Strecke
ist ganz bergig und hat noch Steigungen von 15 Zoll per Ruthe und ist namentlich im Winter mit schwer
belasteten Fuhrwerken nicht wohl ohne Vorspann fahrbar. Dagegen ist die Richtung von Lünebachüber
Warweiler stets auf der Ebene durch ein bevölkertes Thal, deren Bewohner sich durch Uebernahme der
Landentschädigungauf der ganzen Richtung sowie zur Bestreitung der Kosten nicht unbedeutenderHand-
leistungcn für Planumsarbeiten, Graben und Böschungen verpflichtet, die bisher keine Bezirks- noch
Kreisstraße besitzen und daher weder mit dem Hauptorte des Kreises, noch mit demjenigen des Neglerungs.
bezirks durch eine solche Straße in Verbindung stehen.

Die treu gehorsamstenStände finden sich um so mehr veranlaßt, um Aufnahme der N.chtung
von Lünebachüber Warweiler nach Krautscheid in die Reihe der Bezirksstraßen zu bttten, als ,n d.eser
Achtung die Fortsetzung der von Euer Majestät bereits genehmigten Gemeinde - Chansse von Oudter
b's Lichtenborn durch den dortigen Bezirk über Kopfschcid,Warweiler, Lambertsberg, Grnwelsche.d sodann
durch den dortigen Geweberwald über Oberweiler, Liesem und Nittersdorf nach Btt.bnrg sich anknüpft
und hicrin das sicherste Mittel zur Hebung der Landwirthschaft, des Handels und Gewerbe« der dorNgen
Gegend erkannt wird. Dagegen würde die Strecke von Lünebach über Lichtenborn nach Krau.schnd als
Kreisstraße zu betrachten und als solche ferner zu unterhalten sein. In Berücksichttgungvorangefuhrter
Gründe haben treu gehorsamste Stände sich zur gegenwärtigen allcrun.er.hamgstenVttte veranlaßt gesehen,
welche in tiefster Ehrfurcht ersterben

Guer Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Nhemprovmz.

Düsseldorf, den 7. October 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

«. Aufnahme der Kreis- ^^ Königlichen Majestät erlauben sich die treu gehorsamstenStände der Rheinprovinz ein
de^m°,ach Httlesheimi» Gesuch um Aufnahme der jetzt vollendeten Kreisstraße von Prüm über Vüdesheim nachHilles-
dieNcihederBezirköstraße».heim in die Zahl der Vezirksstraßen unter dem Namen Prüm-Coblenzer Straße, zur aller-

gnädigsteu Berücksichtigungallerunterthänigst vorzutragen.
Die gedachte Straße durchzieht in einer Länge von 5922 Ruthen die Kreise Prüm und Dann,

geht in Prüm von der Aachen-Trierer Staatsstraße aus und mündet inHillesheim in dieAachen-Eoblc,!;er
Staatsstraße.

Ihr großer Nutzen für diese Gegend und den allgemeinenVerkehr ist unbestreitbar, denn nicht nur
wird sie als Poststraße zur täglichen PostVerbindung zwischen Prüm und Eoblcnz gebraucht, sondern
mittelst derselben sind die Einwohner der meisten Ortschaften der Kreise Prüm und Dann, welche lediglich
Ackerwirthschafttreiben, in den Stand gesetzt, den Ueberfluß ihrer Ackcrerzcugnisse nach den als nächste
Absatzquellendieser Gegend gelegenen Städten Eupen, Aachen, Trier und Coblenz zu bringen und dorten
zu verwerthen.

Die Unterhaltung der in den Kreisen Prüm und Daun ausgebauten Kreisstraßen würde aber bei
den großen Opfern, welche die Kreisbewohner derselben bereits zum Ausbau der Straßen gebracht, zu
schwer fallen, um zum Ausbau solcher bereits projektirten Straßen, welche die Erhaltung ihres gedrückten
Wohlstandes dringend erheischt, ferner etwas Ordentliches leisten zu können, und in Berücksichtigungdessen
haben treu gehorsamsteStände sich zur gegenwärtigen Allerunterthänigsten Bitte veranlaßt gesehen und
ersterben in tiefster Ehrfurcht

Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Nheinprovinz.
Düsseldorf, den 6- October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

9. Uebernahme derStra- Euer Majestät treu gehorsamstenStänden ist von den Städten Nemagen und Einzig die
s!e»strecke v°»der'Ahrbrücke Prüfung der Bitte vorgelegt worden, eine Wegcstrccke, welche von ihnen normalmähig aus-

!m'3.^ aebau. wurde, in die Reihe d^ Bezirkostraßen zu erheben. Da die fragliche Wegestreckc
lie Bezirksstraßen. vom Durchschnlttspunkte der Altenahr-Smzlger Straße mit der Coln-Mamzer b»s

zum Nheine dem Orte Kripp führt, an letzterer Stelle sich auch die Staatsfähre der Stadt Linz befindet
und somit als Fortsetzung der Altenahr-Sinziger Straße angesehen werden muß, die Verbindung zwischen
der Stadt Linz und dem Wcsterwalde einerseits, der Ahrgegend und hohen Eifel andererseits herstellt, so
glauben Euer Majestät treu gehorsamste Stände, insofern die gedachteStrecke normalmäßig chaussirt ist,
die Uebernahme derselben auf den Vezirksfonds um so dringender empfehlen zu müssen, als Sinzig und
Remagen den Bau ohne Bewilligung einer Prämie vollzogen zu haben behaupten.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stünde der Nheinprovinz.
Düsseldorf, den 8. October 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

Euer Königlichen Majestät erlauben sich die auf allerhöchsten Befehl versammeltenProvinzial- io. Herstellungeiner
Stände, die Bitte der Bewohner des Vleibachs, Oleffbach und des Schleidencr Thales der Zweigbahn von der Cöln-
Eifel, deren Verarmung und Noth bereits einen hohen Grad erreicht hat, welchem Noth- Aachener Eisenbahn in
stände dauernd und erfolgreich nur durch die Anlage einer in die Cölncr-AachenerBahn mün- '° '^'
dende Zweigbahn abgeholfen werden kann, alleruntertbänigst vorzutragen.

Auf diesem Wege allein lann nämlich das nöthige Brennmaterial zur Gewinnung der reichen
Schätze jener Berge und ein billiges Transportmittel der gewonnenen für die Industrie so höchst wichti¬
gen Nohproducte beschafft werden, deren Verhältnisse jedoch nicht der Art sind, daß sich leicht Unterneh¬
mer zur Ausführung dieses Projekts finden werden, da es unmöglich ist, einen sofortigen sichern Gewinn
nachzuweisen,deren Segen aber nicht allein in den bereits berührten Produkten der Industrie, sondern
auch durch die mögliche Hebung der Boden-Cultur bei Zufuhr des dorten als Düngungs-Mittel zum
Ackerbau unentbehrlichen Kalkes und zur Abfuhr des gewonnenen Ucberschusseseben so andauernd als
segenreich auf die bezeichnete Eifel-Gegend wirken wird, insbesondere aber noch ist die Bewirtung der
schnellen und wohlfeilen Communication der Eifel mit dem Steinkohlenbeckender Reviere von der Worm
und von der Inde von so bedeutender Wichtigkeit, daß ohne diese die zahlreichenEisenwerke und Blei-
Schmelzen zum gänzlichen Erliegen kommenmüßten, da das Vrandholz daselbst theuer und selten ist, die
Steinkohlen und Koaks aber bedeutend wohlfeiler auf der Eisenbahn zu beziehenwären.

Die unterthänigste Provinzial-Vertretung wagt daher Euer Majestät die Allcrunterthänigste
Bitte vorzutragen, daß Allerhöchstdicsclbcngeruhen mögen, dem besagten Plan die allerhöch¬
ste Aufmerksamkeitzuzuwenden, und demselbenalle dem Staats-Interesse entsprechendeUnter¬
stützung Allergnädigst angedeihen zu lassen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 8. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

5>s> „ .. > ll.AnfnahmedcrStraste
-Oon der Gemeinde Aldcnhoven ist eine Straße von Aldenhovcn bis Pattern-Hausyen i» ^„^ideuhovc» bisPattern-
°incr Länge von 537 Ruthen mit einer Staats-Prämic von 2300 Thlr. gebaut worden, um Hasche» »nter die
"neu, längst gefühlten, dringenden Bedürfnisse abzuhelfen. ^ . .,^ . ^ezutsst, asten.
, Diese Wegestrecke ist die unmittelbare Fortsetzung der Iülich-Slttarder Bez.rkostraße, .ndem
s"'t Eröffnung der rheinischen Eisenbahn, diese die Hauptstraße von Aachen nach Coln geworben .st
und durch den Ausbau der in Fragestehenden Straße die Iülich-Sittarder Vezirkostraße chren Com-
"unikationswerth wiedergewinnt, den sie dnrch die rheinische Eisenbahn verloren hatte, auch eme direkte
Verbindung mit den industriellen Ortschaften Eschweiler und Stollberg und den dasigen Kohlengru¬
ben und Kalköfen hergestellt und dadurch für den öffentlichenVerkehr von außerordentlichemEmfluß wird,
'"dem schon jeitt diese Strecke täglick von vier Postwagen und bis zu 100 und mehr Fuhrwerken befahren
"üo. so daß 'dieser Weg durch die Einführung des Chaussee - Gelbes eine bedeutende Einnahme für den
"ezirksstraßen - Vaufondo liefern wird.
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Die Gemeinde Aldenhoven ist mit einer Bittschrift um Erhebung dieser Straße zur Bezirks-
straße eingekommenund die Königliche Regierung zu Aachen hat dieselbe ebenfalls beantragt.

Die interimistischeProvinzial-Vcrtretung erlaubt sich demnach Euer KöniglichenMajestät die treu-
gehorsamsteBitte vorzutragen, daß Allerhöchstdieselbengeruhen mögen:

Die Erhebung der Straße von Aldenhoven bis Pattern < Häuschen zur Bezirksstraße
Allergnädigst anszusvrechen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, 9. October 1852.

AUerdurchlauchtigster,Grpßmüchtigster König,
Attergnädigster König und Herr!

12. Uebernahmeder Ge- Die Sammtgemeinde Hückeswagen beantragt die Aufnahme der Communal«Chaussee von
meiude-ChausseevonHiickes-Hückeswagen nach Höllereichen in die Cathcgorie der Staatsstraßen, mit der Verpflichtung
wage» nach Höltereichen als ^ H^swagen, das restirenbe Bau-Capital von 13050 Thaler nebst Zinsen zu decken, und

Staatsstraße. ^^ ^^. ^ Brückenbau herzugeben.
Diesen Antrag hat die Königliche Regierung unterm 4. August dieses Jahrs ablehnen zu müssen

geglaubt, „weil zu dem nothwendigen Neubau einer Brücke über die Wupper keine Fonds zur Dis¬
position standen, und ferner dieser Communalstraße die Verbindung, Wichtigkeit und Frequenz fehle,
um solche zur Uebernahme als Staatsstraße höheren Ortes beantragen zu können."

Die treu gehorsamst unterzeichnetenStände haben sich der genauesten Erwägung der Sachlage
unterzogen, und sind der Ansicht, daß die gedachteStraße und zwar besonders bei Vollendung der bereits
Allerhöchsten Orts genehmigtenStraße von Dünnwald über Odendahl nach Dabringhausen allerdings die zur
Aufnahme unter die Staatsstraßen erforderlicheWichtigkeit erlange, daß aber vorerst das dringendeBedürfniß
des Neubaues der auf der mehrgedachtenStraße den Verkehr einschränkenden schadhaften Wnpperbrückevorliege.

Da indessen die Gemeinde bei den wie nachgewiesen vorzüglich auch durch frühere Wcgcbauten
zu einer bedenklichenHöhe gestiegenenCommunalstcuern zur Aufbringung der ganzen zur Reparatur er¬
forderlichen Summe nicht im Stande ist, so erlanben sich die treu gehorsamstenStände die allcruntcrthä-
niaste Bitte zu stellen, Euer Königliche Majestät wollen Allergnädigst geruhen:

wenn für jetzt die Aufnahme der erwähnten Communalstraße in die Reihe der Staatsstraßen
noch nicht erfolgen könne,

daß der Gemeinde Hückeswagen die über den von derselben aufzubringenden Betrag von
2000 Thaler erforderlichen Mittel zum Neubau der Brücke bewilligt werden.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamsteStände der Rhcinprovinz.

Düsseldorf, 9. October 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Euer Majestät treu gehorsamsteStände glauben den Wünschen landesvä'terlichc»Fürsorge 12. Ausbau der Straße
zu entsprechen,wenn sie aus Nützlichkcitsgründcn,da der Ausbau der Straße von Iülich °°»Hemsber« nach Iülich.
nach Düren nach dem Landtags - Abschiedevom 15. September 1852 durch Bewilligungeiner Prämie
gesichert ist, die Gemeinden von Heinsberg, Dremen und Nauderath eine gleiche für die Strecke von
Heinsbergnach Iülich unterstellen, Euer Majestät untertbänigst zu bitten wagen, anzubefehlen allergnä-
digstgeruhenzu wollen, den Ausbau dieser gedachten Straße noch in diesem Jahre womöglich vorzunehmen.

Indem die Aachen-DüsseloorfcrEisenbahn im November dieses Jahres eröffnet wirb, so ist es von
unberechenbaremVortheile für die angrenzendenGemeinden derselben, durch diese Straße den Verlehr
zu eröffnen, da dieser Weg die entsprechende Verbindung für Nord«Vrabant zum Anschluß an die Eisen¬
bahn bei Lindern sichert, und künftig die Colonialwaaren, Twiste :c. über Rotterdam, den Süd-Wil¬
helms - Canal und Rocrmundebilliger und rascher bezogenwerden können, als auf dem bisherigen
Wege vom Rhein her; hinwiederum die bicseitigen Versendungen für Rotterdam, Bremen, Hamburg ic.
über diese Route vortheilbaftcr bewerkstelligt werden können und es endlich thatsächlichfeststeht,daß
nach vollendetem Baue eine bedeutende Personen-Frequenzauf dieser Straße erfolgen wird.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.
Düsseldorf, den 11. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Euer Majestät treu gehorsamste Stände wagen die unterthänigste Bitte zum Ausbau einer ^« Vewilttamig einer
Communal-Straßevon der Aachen-Noermonderbei Uebach über Immendorfund Wurm nach ^"^^"^ ^'"' ^""
dem Bahnhofeder Aachen-DüsseldorferEisenbahn bei Lindern als Verbindungsweg mit der Uebach über Immendorfund
Iülich-Sittarder und Aachen-NoermonderBezirksstraße, eine Staats-Prämie von L000 Thlrn. Wurm nach Lindern,
den angrenzenden Gemeinden, so wie nach vollendetemBaue das Recht der Erhebung von Chausscegeld
Allcrgnädigst zu bewilligen.

Dieser unterthänigstcn Bitte wagen die treu gehorsamsten Stände die Gründe zur Seite zustellen, daß
1) durch diese Bewilligung in Immendorf der Anschluß an die Iülich-SittarderBezirksstraße vermittelt

und dadurch den Ackerbautreibenden eines großen Theiles der Kreise Geilenkirchen und Heinsberg die Gelegenheit
geboten wird, die bedeutenden Lager von Kalk und Fettkohlenbei Eschwciler zu erreichen und hier durch die Be¬
nutzung des Kalkes des sich vortrefflichbewährendenDüngmittels den Ackerbautreibenden möglich gemacht wird.

2) Wirb bei Uebach die Aachen - Noermonder Bczirksstraßeerreicht und dadurch dieser sehr be¬
völkerten Gegend der Transport von Steinkohlen des einzigen dort zu erhaltenden Brennmaterials aus
den reichen Lagern bei Herzogenrath ermöglicht.

3) Ebenso auf beiden Bezirksstraßender Getreide-Transport nach Aachen, dem einzig vorhande¬
nen Marktplätzebedeutenderleichtertund endlich

4) die Verbindung mit dem Bahnhofe der Aachen - Düsseldorfer Eisenbahn bei Lindern auf der
Iülich - Heinsberger Straße erzielt.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamsteStände der Rheinprovinz.
Düsseldorf, 11. October 1852.
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Allerdurchlanchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

15. Uelernahmeder 3)er Ausbau einer Straße von Lechcnich über Verghcim bis Neust ist von den betreffenden
Straße uuii Lechcxichüber Gemeinden nach dem Plane eines KöniglichenWegebaumeisters in Angriff genommen worden
Bergheim „ach Neost mtter „„o die Vollendung desselben mit dem Jahre 1854 zu erwarten. Durch diese Straße wird

ie eznrsstraüeü. ^.^ Beendung der auf der linken Nheinscite von der Stadt Cöln ausgehenden zwei Eisen¬
bahnen, drei Staats- und vier Vczirksstraßcn vermittelt und dem so sehr gefühltenMangel einer der Erst
entlang gehenden Straße abgeholfen.

Die Wichtigkeit der Straße wird dadurch motivirt, daß die verschiedenen Gegenden, welche dieselbe
durchzieht, die mannichfachstcnProdukte abzusetzenoder zu beziehen haben. So werden von der Rheini¬
schen Eisenbahn und von Neust Steinkohlen bezogen, zwischen den Gemeinden und Kreisen unter sich findet
wechselseitigerAbsatz von Braunkohlen, Holz und dergleichen Statt, den Ackerbautreibendendieser frucht¬
baren Gegend wirb die Gelegenheit dargeboten, ihr Getreide und sonstigen Produkte auf den Markt zu
Neust oder durch die Eisenbahnen und Straßen nach allen Richtungen hin abzusetzen.

Die allernnterthänigst unterzeichnete provinzialständische Versammlung von der Nützlichkeitdieses
Straßcnzugs für Ackerbau, Handel und Gewerbe vollkommen überzeugt und in Betracht ziehend, daß die
betreffenden Bezirksstraßenfonds nicht unbedeutende Überschüssedarbieten und daher auch die Uebernahme
der Unterhaltung der Straße aus diesem Fonds ganz zulässig machen, wagt es an Euer Königlichen
Majestät die gehorsamsteBitte zu richten: allcrgnädigst befehlen zu wollen, daß die Straße von Lcchenich-
Kcrpcn über Bergheim nach Neuß nach ihrem vollendeten kunstmäßigenAusbau in die Reihe der Bczirks-
strnßcn aufgenommen werde.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.
Düsseldorf, den 7. October 1852.

AUerdurchlanchtigster, Grosimächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

16. Aufnahme der Goch- Euer Königlichen Majestät treu gehorsamste Stände«Versammlung hat den bei ihr ange-
Cra»c»b»rgerCommimal- hechten Antrag

Cha»ssee mtter die Ne- um Aufnahme der Goch - Cranenburger Communal - Straße auf den Etat der
Bezirksstraßen

einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Diese Straße in ihrer Länge von 4580 Ruthen gehört zu den anerkannt wichtigstenVerbindungs¬

wegen des Kreises Eleve. Dieselbe rangiert in früherer Zeit als sogennantc „Cölnisch-HolländischeStra¬
ße" unter den Staatsstraßen dritter Klaffe und wird noch heute fast durch alles Frachtfnhrwerk belebt,
das aus den Kreisen Geldern, Kempen, Erefcld, ja aus dem ganzen betreffenden Eölnischcn und Iülich'-
scheu Lande kommt und nach Npmwegcn und Holland gehet.

Die Entfernung zwischenGoch und Crancnburg gegen den Umweg über Eleve ist durch den mit
Beihülfe einer Staats-Prämie von 3000 Thaler Pro Meile, von den bctheiligten Gemeinden Goch,
Aoperdcn, Kessel und Erancnburg und von dem Königlichen Forst-Fiskus bezirksstraßenmäßig bewirkten
Ausbau, um mehr als drei Viertel Meile abgekürzt.

Während die Königliche Forstvcrwaltung von diesem Wegebauwcrke, in Anerkennung des Bedürf¬
nisses eines guten Holz^Abfuhrweges die Kosten der den Königlichen Neichswald durchschneidendenStra-
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ßenstrccke von 1305 Ruthen bestritten, haben die vorgenannten Gemeinden beim Mangel sonstiger Mittel
durch Veräußerung ihres Patrimonial-Vcrmögcns den Vaufonds für die anderweite sie betreffende Stra-
ßenlänge von 3275 Ruthen bereit gestellt und sich solchergestaltnur mit Mühe und großen Opfern der
übernommenen Verpflichtungen entledigt.

Da nun die mittelst AllerhöchsterCabinets-Ordre ä« 23. October 1846 bewilligte Erhebung eines
Wegegeldes für 2'/, Meile, in dem Pachtertrage von jährlich 5L0 Thaler, wegen des starken Verkehrs
auf dieser Route, zur Deckung der Unterhaltungskosten bei weitem nicht ausreicht und die Aufbringung
der Letztern, den gedachten Gemeinden neben ihren sonstigen Staats- und Communal-Lastenimmer drücken¬
der wird, so erachtet die treu gehorsamste Stände-Versammlung sich verpflichtet, Euer Königlichen Majestät
hiermit die Allerunterthänigste Bitte vorzutragen, Allcrgnädigst genehmigenzu wollen:

daß der fragliche Straßenzug auf den Etat der Bczirkostraßcn des Regierungsbezirks Düssel¬
dorf übernommen und dagegen von der Königlichen Forstkassc, der den Rcichswald berüh¬
rende ratirliche Antheil der Unterhaltungskosten, alljährlich dem Bezirkostraßenfondserstattet
werden möge.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rhcinprovinz.

Düsseldorf, den 11. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Das Königliche hohe Ministerium hat auf den Antrag der vorjährigen Provinzial-Vcrtrctung i^ Am.mhmeder Di>-
„die Düren-Euenheimer Straße in die Reihe der Vezirksstraßen aufzunehmen" """"3^Zrast!,""'

den Bescheid ertheilt:
„dieser Aulrag sei nur unter der Bedingung (von der Regierung) befürwortet, daß die Ge¬
meinden vor der völligen Uebernahme der Unterhaltung, alle nicht normalmäßigen Stellen der
Straße umzubauen und in den Stand zn setzen hätten."

Da indessendie genannten Gemeinden ihrer sehr gedrücktenEommunal-Verhältnisse ungeachtet auf
die Herstellung jenes WegeS nicht nur eine Summe vou 47,055 Thaler, sondern auch seit dem Jahre
1844 jährlich über 1700 Thaler auf dessen Unterhaltung verwendet haben, da ferner die nur thcilweisc
'"angelhafte Beschaffenheitder Straße vorzugsweise in Folge Verfügung der Königlichen Regierung im
Jahre 1848 dergcmäß die Gemeinden, wenngleichauf ihren Antrag, jedoch durchaus gcgcu ihr eigenes
Interesse von der fernern Unterhaltungs-Vcrpflichtung entbunden wurden, herbeigeführt betrachtet werden
k"»n, so halten die treu gehorsamstunterzeichnetenStände den erneuerten Antrag jener Gemeinden, welche
der Wichtigkeit des Weges und der dringenden Nothwendigkeit seiner Unterhaltung ungeachtetzu weiteren
opfern durchaus unfähig sind, für durchaus gerechtfertigt, und erkennen es als ihre Pflicht, Euer König-
l'che Majestät unter diesen besondern Umständen allcrunterthänigst zu bitten:

die Aufnahme der Düren-Euenheimer Straße in ihrem jetzigen Zustande unter die Bezirks¬
straßen allergnädigst anbefehlen zn wollen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rhcinprovinz.
Düsseldorf, 0. October 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster 5tönig und Herr!

i». Erlaß eines allge- Vic Angelegenheiten der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socictät sind von der zur diesmaligen
meine» Gesetzesüber Im- Wahrnehmung der Provinzial-Vertretung berufenen provinzialständischenVersammlung wieder-
mebüar - Feuer - Verslcher- ^^ ^.^^. s^g^men Berathung unterworfen worden.
Uügswesen »»d Anstellung ,< ^, . . .^ .i,<.^ ^ ^ >. «, > . i, ^ «^ ^ .. ^.^
besonderer Agcnte» fnr die Ungeachtet einer hauptsächlichder Concurrenz der Pnvat-Gesellschaften beizumessenden

Rheinische Provinzial- Abnahme des Versicherungs-Capitals im Betrage von 4,881,270 Thaler hat sich das erfreu«
Fener-Socieictt. liche Gcsammtrcsultat ergeben, daß ein Ueberschuß von 62,911 Thlr. 26 Sgr. 9 Pfg. und

dadurch eine Verminderung des Eude 1850 bestandenen Deficits von 252,055 Thaler 2 Sgr. 2 Pfg. auf
189,143 Thaler 5 Sgr. 5 Pfg. erzielt worden ist. Die Lebensfähigkeit des Instituts ward hierdurch
aufs Neue an den Tag gelegt.

Unterdeß hat im Laufe des gegenwärtigen Jahres 1852 die Abnahme des Versicherungs-Capitals
in solchem Maaße zugenommen, daß es dringend nöthig erscheint, die Societät auf jede Weise und auf
das Schleunigste in Stand zu setzen, dieser Abnahme entgegen arbeiten zu können.

Es ist nicht zu verkennen, daß dieses seither mit größcrem Erfolge würde haben geschehen können,
wenn die von der vorigjährigen Provinzial« Vertretung in Vorschlag gebrachten umfassendenReformen
alsbald in's Leben geführt wären, und ist deshalb sehr zu beklagen, daß damit so lange gezögert worden
ist. Die im Laufe der Verhandlungen der Provinzial«Vertretung gewordenen Mittheilung des Herrn
Landtags > Commissars, daß endlich das auf Grund dieser Reformen revidirte Reglement der Rheinischen
Feuer-Societät Euer Königlichen Majestät zur Vollziehung unterbreitet u„d dessen Publication durch
die Gesetzsammlung genehmigt worden sei, wurde daher auch mit besonderer Freude entgegen¬
genommen.

Dagegen erregte die Mittheilung lebhaftes Bedauern, daß Euer Königlichen Majestät Regierung
von dem früher beabsichtigtenErlaß eines allgemeinen Gesetzes über das Immobilar-Feuer - Versiche¬
rungswesen abstrahln habe.

Ein solches Gesetz, welches für alle Gesellschaften gleichmäßige Rechte und Pflichten
aufstellte, ist aber ein so dringendes Bedürfniß, — insonderheit für die, im Vergleich zu den Privat «Gesell»
schaften in mehrfacher Beziehung weniger frei und günstig gestelltenProvinzial ° Feuer. Institute—, daß
die Versammlung auf's Neue die Bitte an Euer Königliche Majestät zu richten sich gedrungen fühlt:

„zu geruhen, den Erlaß eines allgemeinen Gesetzes über das Immobilar-Feuer-Versicherungs-
wesen Allcrgnädigst anordnen zu wollen,"

indem sie zur Erlangung eines Einverständnisses über die wesentlichstenPunkte den Weg mündlicher
Verhandlungen, respektive Zusammenberufung der Direcloren sämmtlicher Provinzial « Gesellschaften
Allerunterthänigst empfiehlt.

Die Nicht-Gcnehmigung zweier, das Reglement der Rheinischen Societät betreffenden Bestimmun¬
gen führte zu neuer Berathung derselben, so wie zur Erneuerung des Eiuen dieser Anträge in modisi-
cirter Form.

Auch glaubte die Versammlung, durchdrungen von der Nothwendigkeit, der Societät zur Erlan¬
gung Aller solcher Mittel zu verhelfen, die dazu führen können, der Concurrenz der Privat.-Gesellschaft
tcu mit Erfolg entgegen zu wirken, — als das erfolgreichstedieser Mittel:

die Anstellung tüchtiger, thätiger Agenten

beantragen zu müssen, indem die Erfahrung'der neuern Zeit gelehrt habe, daß ohne solche, für die
Societcu thätige, in Anwerbung neuer Versicherungen den Agenten der Privat« Gesellschaftenentgegen¬
wirkende Sachwaller, der Provinzial - Societät unvermerkt immer mehr Abbruch gethan werde.
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Diese Anträge so wie deren Motive sind in den Anlagen näher ausgeführt, und indem die Ver¬
sammlung um deren AllcrgnädigsteGewährung des Baldigsten alleruntcrthänigst bittet, verharren in tief¬
ster Ehrfurcht, als

Euer Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 6. October 1852.

Referat dos britten Ausschusses
über den Verwaltung-Bericht der Direction der Provinzial-Feuer-Societat.

Der Verwaltungs-Bericht der Direction der Rheinischen Provinzial-Feuer« Societät für das Jahr 1851
meldet zwar als erfreuliches Resultat dieses Geschäfts-Jahres, daß die Ende 1850 verbliebene Mehr-
Ausgabe von ...........252055 Thlr. 2 Sgr. 2 Pf.
sich um ............ L29l1 „ 26 „ 9 „
vermindert habe und auf .........189143 Thlr. 5 Sgr. 5 Pf.
zurückgebracht sei; enthält aber im Uebrigen des Erfreulichen nicht viel.

Der zumeist die besten und gefahrlosestenKlassentreffende Abgang des Versicherungs-Kapitals von
4,88l,270 Thlr., welcher sich in dem laufenden Jahre 1852 sogar auf 14,288,690 Thlr. erhöht hat, ist
ein betrübender Beweis, wie sehr das Vertrauen der Provinz durch die ungünstige Lage des Instituts zu
Ende des Jahres 1850 erschüttert, und wie bedeutend diese letztere von regsamen Concurrcnz-Anstalten
ausgebeutet worden ist.

Es hätte dies schwerlichin dem Umfange Statt haben können, wenn die von der letztjährigen
Provinzial-Vertretung in Vorschlag gebrachten umfassendenReformen alsbald sanctionirt worden und zur
Anwendung gekommenwären, und sind die Klagen der Direction, daß alle diese Vorschläge noch auf
Bestätigung warteten, darum nur zu sehr begründet.

Zum Glück ist endlich vor wenigen Tagen durch den Herrn Landtags - Commissar, m.ttelst Nescr.pt
vom 28. September, die Mittheilung der Provinzial-Vertrctung geworden:

„daß des Königs Majestät das Allerhöchst Denenselben vorgelegte revibirte Reglement für d.e
„Provinzial-Feuer-Societät der Nheinprovinz zu vollziehen geruht haben, und d« Mbl.ca-
„tion desselben durch die Gesetzsammlungveranlaßt worden ist, und steht somit zu hoffen, daß
„nunmehr mit Hülfe dieses neuen Reglements der in den letzten Jahren schwer he.mgesuchten
„ Anstalt eine bessere Zukunft zu Theil werde." .

Zu bedauern ist es, daß der ebenfalls gestellteAntrag auf Erlaß eines Allgeme.nen Gesetzes
über das Immobilar-Feuer-Versicherungs-Wesen nicht Genehmigung gefunden hat, v.elmepr sur Mt
von dem Erlaß eines solchenaus dem Grunde abstrahirt worden ist:

„weil die Ansichten der vernommenen Provinzial-Behörden und Provmz.al-Vertretungen m
„den einzelnen Provinzen so sehr von einander abweichen, daß ein allgeme.nes Emverstän mß

wegen eines einzigen wesentlichenPunktes des früher beabsichtigtenGesetze vorhanden se.."
Die Not wendigkei. eines solchen allgemeinen Gesetzes ist aber so fühlbar, daß d.e Abwe.chung

" den Ansichtender verschiedenenProvinzial-Organe nicht als ein ausreichenderGrund angesehen werden
kann, von der Emanirung ganz abzusehen, und stellt Ausschußdeshalb den Antrag:

I. den Erlaß dieses allgemeinen Gesetzes über das wieder¬
holt nachzusuchen, und zur Erlangung eines Einverständnisses über d.e wesentl.chstenPunkte,
den Weg mündlicher Verhandlungen .««P. Zusammenbcrufung der D.rectorcn sämmtlicher
Provinzial-Gesellschaften zu empfehlen.
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In Bezug auf das beantragte neue Reglement für unsere RheinischeFeuer-Societät wird noch
eröffnet, dah zwei beantragte Zusätze nicht in dasselbehätten aufgenommen werden können. Diese sind:

daß leine andere, sei es im In- oder Auslande etablirte, auf Actien oder auf Gegenseitigkeit
gegründete Gesellschaftzu Versicherungvon Immobilien fortan in der Provinz Wirksamkeit solle
ausüben dürfen, wenn nicht die Zustimmung der Provinzial-Vertretung dazu vorher eingeholt
und erfolgt sei, und daß dieselbe Zustimmung auch zur Prolongation der Wirksamkeit bereits
bestehenderGesellschaftennach Ablauf ihrer Concessionsfristerforderlich sei.

Die Gründe der Nichtaufncchme werden wie folgt angegeben:
Diese Bestimmung berühre eines Theils das legislative Gebiet und könne daher nur im

Wege der gewöhnlichen Gesetzgebunggetroffen werden. Andrerseits stehe dem Vorschlage auch
materiell entgegen, daß es nicht zulässig erscheine, die Wirksamkeit der von der Staatsbehörde
concessionirtenGesellschaftenvon der Zustimmung der einzelnen Provinzial-Vertretung abhängig
zu machen. Die ertheilten Concessionen könnten auf diese Weise ganz annullirt werden. Was
der Provinzial-Vertretung der Rheinprovinz zugestandenwurde, dürfte den Ständcvcrsammlun-
gen, >'««i'. d.n Organe» der einzelnen provinziellen Feuer-Socictäts-Verbände anderer Pro¬
vinzen nicht versagt werden können.

Die hierdurch modivirte Ablehnung unsers vorjährigen Antrags ist aber zu folgenschwer, als daß
dieselbe ohne Weiteres hingenommen werden dürfte. Nur im Zusammenhange mit diesem Antrage und
in der Voraussetzung seiner Genehmigung wurde nämlich gleichzeitigdie Streichung des Schlußsatzes des
8 1 des alten Reglements vom 5. Januar 183L beantragt, welcher wie folgt lautet:

„Keine außerhalb der Provinz, sei es im In- oder Auslande, etablirte, auf Gegenseitig¬
keit der Immobilar-Versicherung gegen Feuergefahr gerichtete Institution soll fortan in der
„Provinz Wirksamkeit ausüben dürfen."

Der Wegfall dieses Satzes ist nun aber in dem neuen Reglement erfolgt, ohne daß die Zulassung
von Privat-Gescllschaftcn, oder die Prolongation bereits in der Provinz zugelassener, von der beantragten
Zustimmung der Provinzial-Vertretung abhängig gemacht worden sei. — In dieser Zustimmung
sah die vorjährige Provinzial-Vertrctung das beste Mittel, um einer über das Bedürfniß hinausgehenden
dem Gemeinwohl eben so als dem Provinzial-Institute nicht frommenden, unbeschränktenZulassung oder
Concessionirung von Assecuranz« Gesellschaften— jedweder Art: sie seien auf Actien oder auf Gegensei¬
tigkeit gegründet — vorzubeugen, und beantragte deshalb auch den Wegfall des Obcnangeführten,
allein auf Ausschließung der auf Gegenseitigkeit gegründeten Gesellschaften gerichteten Schlußsatzes
des 8 1 ohne aber auf diese Bestimmung unbedingt Verzicht leisten zu wollen; wenn auch erkannt
wurde, 'daß es allerdings möglich sein könne, daß die Zulassung einer Gegcnscitigkeits-Gesellschaftnicht
bedenklichererscheine, als die von Actien-Gesellschaften.

Da nun Ausschuß der Ansicht ist, baß die Provinzial-Vertretung das Bedürfniß neuer Zulassungen
und Concessionirungen oder die Einschränkung bereits bestehender, nach Ablauf der ihnen gewährten Frist,
am richtigstenzu beurtheilen vermöge; sie aber auch das Vertrauen in die hohen Ministerien setzen könne,
daß selbige nicht gegen die Ansichtenund Wünsche der Provinzial-Vertretung in solchen Dingen verfahren
werden: so glaubt Ausschuß das Interesse der Provinz und der Provinzial - Feuer-Vcrsicherungs-Anstalt
auch dann hinlänglich gewahrt, wenn die Regierung zugestehe,nicht ohne vorherige Einholung des Gut¬
achtens der Provinzial-Vertrctung in den bcregten Fällen verfahren zu wollen.

Ausschuß stellt deshalb den Antrag:
II. den als 8 2 zum uenen Reglement im vorigen Iabrc propom'rtcn Passus, mit Abänderung

des zweimal vorkommendenWortes Zustimmung in „Gutachten" auf's Neue beantragen
zu wollen; ablehnenden Falles aber die Wiederaufnahme des oben angeführten Schlußsatzes
'M z 1 des alten Reglements.
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Der andere von hoher Negierung nicht genehmigte Passus ist der Schlußsatz des § 2 des alten
Reglements, lautend:

„Kleinere Privatvereiue, welche zu einem gleichen Zwecke bestehen oder errichtetwerden möchten,
„sind in diesen Bestimmungen nicht mit begriffen, können jedoch die Rechte moralischer Per-
„sonen nicht in Anspruchnehmen,"

und ist in Bezug darauf erwiedert:
daß die Zulässigkeit der Privatvereiue nach den darüber bestehendenallgemeinen Vorschriften
zu beurtheilen sei. Es bedürfe dieserhalb, sowie mit Rücksicht auf die Bestimmung des § 340
z» L des Strafgesetzbuches keiner besonderenFestsetzungin dem Reglement.

Ausschuß hält, nach Einsicht dieser Bestimmung und iu Berücksichtigungder Uncrheblichkeitdes
fraglichen Punktes, dafür, daß von der Aufnahme jenes Z in dem neuen Reglement abgesehen
werden könne.

Der bereits erwähnte bedeutendeAbgang des Versicherungs-Capitals mußte nochmals die Aufmerk¬
samkeit auf die Concurrenz der Privatgesellschaftenhinlenken, und der Ausschuß es sich zur Aufgabe ma-
chcn, dem Prouinzial-Institute — welches durch den leider fortdauernden Mangel eines Allgemeinen
Gesetzes, welches das ganze Immobilar - Versicherung-Wesen gleichmäßig regelt, in mehrfacher
Beziehung weniger frei und günstig als die Privat - Gesellschaftengestellt ist - die Vefugniß zur Vcuu-
Vung aller solchen Mittel zu verschaffen, die dazu führeu können, jener Concurrenz mit größerem Erfolge
entgegen zu arbeiten. —

Das Wirksamstedieser Mittel ist die Anstellung tüchtiger, thätiger Agenten. —
In vielen Fällen fehlt es den Bürgermeistern an Zeit, sich den Angelegenheitender Feuer-Socictat

"' dem Maaße widmen zu tonnen, wie deren Interesse es erheischt. Ihre vielen sonstigen Verufsgcschäfte
lassen es aber am wenigsten zu, für dies Interesse zn werben, der Societät neue Bethciltgte
zuzuführen, und wo die Zeit es auch wohl gestatte» möchte, da ist diese Art einer aggressivenThätig¬
keit zumeist nicht mit der amtlichen Stellung vereinbarlich. - Ein solches Werben für die Socie¬
tät ist aber, dem Propagandiren der Privatgesellschaftengegenüber, an manchenOrten, und zumal m
den größeren Städten, nothwendig geworden, und wird da das Terrain der Societät mivcrmcrlt
unter den Füßen schwinden, wo sie nicht durch thätige Sachwalter, Agenten dagegen arbeiten laßt^

Von dicser Ansicht durchdrungen, glaubt Ausschußdie in dem neueu Reglement "'^l ""^ruttUch
vorgeseheneVefugniß zur Anstellung solcher Agenten dem Institute verschaffen zu müssen, ^s ,,t
dabei nicht die Meinung des Ausschusses, daß durch Anstellung dieser Agenten die Mitwirkung der Bür¬
germeister überflüssig werde und deshalb beseitigt werden solle. w^.'ss.,. ,.

Es würden vielmehr die jetzigen Obliegenheiten derselben, als Führung d" fatasttr-^eg. er e.
ihnen, so wie die Erhebung der Prämiengelder den Einnehmern nach wie vor verbleiben, der - gem «v
" der äußerlichen Sphäre, durch Revisionen, Anwerbung neuer Versicherungenu. f. w- v.e ^' '

Eoeietät wahrnehmen und fördern, und könnte dessen Wirksamkeit auf das Geb.et mehrerer Vurgeunnste-
«ien sich ,'„ ,„a„chen Fällen füglich erstrecken. ^ ^ ^ ^ .«s<„.<?^ K,.,^, d.>

Die Kosten der Remuneration solcher .genten würde« nach der Ansicht ' ^sch sse dmch
^f°lge ihrer Thätigkeit reichlich aufgewogen. In Betreff dieser ^mu'ww ^ ««g
"eine, gleichmäßige Norm aufstellen, und ist deshalb die jedesmalige Feststellungderart und der Hohe
»"selben, " ch Maaßgabe dc Verhältnisse der Direetion in Gemeinschaft m.t dem Verwaltung - Aus¬
güsse anheim zu geben. Demgemäß betragt Ansschuß, daß die hohe Versannnlung d.e nachträgliche
Aufnahme der folgenden Bestimmung in das neue Reglement befürworten wolle. ^ .,„,,. ,,,

III. Außer den ^ü germeistern können anch andere Personen zu Ageuten der Soe.etat bestellt
I wkden, üni' o?l es der Direetion zustehen, im Verein mit dem Verwaltuugs-Ausschuß die
„Functionen dieser Agenten und die Art nnd Höhe ihrer Remuneration zu bestimmen."
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Die von der Direclion vorgeschlageneEinschiebungeines Mittclsatzcs 20 Pfg. i"-» 100 Thlr. für
die Klasse I. U. hat Ausschuß für überflüssig erachten müssen, weil der zu diesem Vorschlage zu Grunde
liegendeZweck durch die im neuen Reglement vorgeseheneNabattbewilligung vollständig zu erreichen ist. —

Die in dem Verwaltungs. Bericht berührten Personalien haben bei der Berathung über den
Etat ihre Erledigung gefunden, und enthält das desfallsige Referat darüber das Nähere.

Im Uebrigen liefert der Verwaltungs-Bericht abermals den Beweis von der großen Gemein«
Nützlichkeit und Eristcnzfähigkeit des Instituts, sowie von dessen gewissenhafterund sorgsamer Führung.

Möge daher das wohlverdiente Vertrauen der Provinz in erhöhetem Maaße ihm zu Theil werden,
und dasselbedadurch zu um so größerem Segen fortwirken!

Vorgelesen, genehmigt und unterzeichnet.
Gez.: Frhr. von Elß - Nübenach, Vorsitzender. von Eyncrn, Referent.

Frhr. von Plettenberg. van der Veeck. Schult. Veemelmans. Budde.
Neunert. Graf Spee.

Für die richtige Abschrift: Fr.hr. v. Salis. Soglio.
Düsseldorf, den 2. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigfter König!
Allergnädigster König und Herr!

19. Uebernahme der Yen- Die zur diesmaligen Wahrnehmung der Provinzial-Vertretung berufenen treu gehorsamsten
si°n des ProvinziallFeuer-Stände der Nheinprovinz haben bei der Berathung des Etats der Provinzial-Feuer-Societät
Societäts-Secretärs Wem- ^ ^ ^^. zg^ ^ Verhältnisse, unter welchender frühere Negieruügs'Canzellist Wein-
haus auf Staatsfonds. ^ ^ Provinzial-Institute von dem Königlichen Ober-Präsidio als Secretär überwiesen

worden ist, bei Gelegenheit seiner nunmehr seit dem 1. des vorigen Monats eingetretenen Pensionirung,
nochmals in reifliche Erwägung gezogen.

Euer KöniglichenMajestät treu gehorsamste Stände haben hiernach nicht die Ueberzeugung gewinnen
können, daß die Provinzial-Societät zur Uebernahme der auf 281 Thlr. 7 Sgr. 0 Pfg. »ormirten Pension
dieses Staatsbeamten, dessen Entfernung aus dem Dienste des Provinzial«Instituts bereits von der vor»
jährigen Provinzial-Versammlung allerunterthänigst erbeten wurde, verpflichtet ist, und stützen sich dabei
ganz besonders auf das anliegende Nechtsgutachten des unter den Nechtslchrern der Nheinprovinz einen
hohen Rang einnehmenden Professors Dr. Bauerband, sowie auf den Umstand, daß der ,c. Weinhaus
schon im Jahre 1837, als er der Provinzial-Soeietät überwiesen wurde, Invalide war, was durch ein
ärztliches Attest bescheinigt ist.

Euer Königlichen Majestät treu gehorsamsteStände bitten daher allerunterthänigst:
Allerhöchstdieselbenwollen geruhen, allergnädigst zu befehlen, daß die Pension des :c. Wein¬
haus aus Staatsmitteln gezahlt werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Gner Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Nheinprovinz.

Düsseldorf, den 7. October 1852.
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Acr zeitliche Direktor der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socictät hat dem Unterzeichneten Abschriftder
seitherigen Verhandlungen über die beabsichtigteDienstentlassung des Secretärs Weinhaus, bestehendin
folgenden Stücken:

1) Schreiben des Direktors an den Herrn Ober-Präsidenten vom 27. Juni 1846.
2) Ncscript des Herrn Ober-Präsidenten vom 18. Juli o^ä.
3) Schreiben desselben vom 12. November 1846.
4) Ministcrial-Vcrfügung vom 3. November 1846.
5) Nemonstration des Direktors vom 17. ^u«ä.
6) Nescript des Ober-Präsidenten vom 21. <^u»ä.
7) Nemonstration des Direktors vom 26. «>«<1., mit den darin bezogenen Schreiben Königlicher

Regierung zu Düsseldorf
->) vom 18. September 1820,
1.) vom 4. April 1829.

8) Ministcrial-Verfügung vom 22- Dezember 1846.
9) Die darin bezogene Verfügung des früheren Ober-Präsidenten vom 14. April 1837, die Ueber¬

nahme des :c. Weinhaus bei der Proviuzial-Feuer-Soeietät betreffend,
zum Zwecke der Erstattung eines Ncchtsgutachtcns darüber vorgelegt:

„ob der 8 84 des Reglements für die Provinzial-Fcuer-Societät der Nheinprovinz <I. «I. den
5. Januar 1836, Gesetz-Sammlung i>»ss. 29, wonach die Anstellung aller Vureau-Vcamten und
Diener der Societät durch den Direktor auf Kündigung geschieht, so daß sie von diesem nach
gehörig geschehenerKündigung beliebig wieder entlassen werden können, — auch auf den Se-
crctär Wcinhaus anwendbar sei — oder ob sich derselbe in Betracht seines früheren Dienst¬
verhältnisses zu der jetzt aufgelösten bergischenVrand-Assecurauz-Gesellschaftund wegen seiner
durch den 8 6 der Königlichen Verordnung zur Ausführung jenes Reglements, (Gcs.-Samml.
1'uss. 44) verfügten Wiedcranstclluug bei der neuen Rheinischen Provmzial-Fcuer-Soeictät in
einem Ausnahmefalle befinde und deshalb nicht als ein auf Kündigung angestellter Beamte
dieser Societät betrachtet und behandelt werden dürfe?

Bei der Beantwortung dieser Frage, welcher sich der Unterzeichneteum so bereitwilliger unterzieht,
weil sie ihm unzweifelhaft zusein scheint, kann es selbstredendnicht darauf ankommen, durch welche Motive
die Wiederanstellung des :c. Wcinhaus bei der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socictät herbeigeführt wor¬
den, indem die in dieser Hinsicht in dem Ncscripte des damaligen Obcr-Präsidcntcn vom 14. April 1837
grgen den damaligen Director der Societät ausgesprochene Ansichtenan der eigentlichenSachlage, sowie
an der Natur und dem Umfange der dem :c. Wcinhaus in Folge seiner sclbstgcwüüschten Wicderanstcllung
gegenüber der Societät zustehendenRechte irgend eine Aenderung zu bewirke», keineswegs geeignetwaren.
Es kömmt vielmehr lediglich darauf an zu ermitteln:

1) in welchemVerhältniß der :c. Weinhaus zu der in Folge der Errichtung der Rheinischen Provinzial-
Feuer-Socictät anfgclöstcn bergischenVrand-Assecuranz-Gesellschaftgestanden?

2) ob ihm wegen dieses Verhältnisses in Folge der Auflösung lctztgedachlcrGesellschaft ein wohlbc-
gründctes Recht auf Entschädigung für die erlittene Einbuße an seinen Amtscinkünftcn erwachsen
war nnd im Vejahungofalle

3) ob die Wicderanstcllung des ?c. Weinhaus um deswillen als eine unwiderruflichezu betrachten sei,
weil im entgegengesetztenFalle der Staat für dessen Schadloshaltung oder Pensionirung Sorge zu
tragen, verpflichtet sein würde?

Anlangend die erste Frage, so ergibt sich aus den vorliegenden Verhandlungen, daß der?c.
Weinhaus nichts mehr und nichts weniger als Negierungs-Eanzlci-Assistent war, als ihm durch das

10
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Schreibe» der Königlichen Regierung zu Düsseldorf vom 18. September 1820, die bei der Verwaltung
der belgischenVrand-Assceuranz für die Regierungsbezirke Düsseldorf, Eleve, Cöln und Aachen vorkom¬
menden Journalisten- und Copisten-Geschäflegegen eine Remuneration vou 30 Thaler monatlich, jedoch
mit dem ausdrücklichenBemerken übertragen wurden, daß er dadurch keineswegs eine fire Anstellung
erhalte, daß sich vielmehr die Regierung die anderweitige Disposition über die Ucbcrlraguug jener Arbeiten
und die dafür ausgeworfene Remuneration jederzeit vorbehalte.

Dieses rein prccärc Dicnstvcrhältniß erlitt auch keine Aenderung seiner Natur dadurch, daß dem
Weinbaus zufolge cmes Ministerial-Rescripts vom 7. Mai 1829 eine Gehaltszulage bewilligt wurde,
indem nämlich auch diese Begünstigung mit der ausdrücklichenErklärung verbunden war, daß daraus für
den Fall möglicher Veränderung in der zukünftigen Verwaltung des belgischenFeuer-Vcrsicherungs-Insti-
luts keine fortdauernde Verpflichtung und lein Entschädigungsanspruch erfolgen dürfe.

Der Weinhaus war hiernach kein auf Lebenszeit angestellter Beamte bei der Verwaltung des
belgischen Feuer-Versichcrungs-Instituts, er konnte vielmehr jederzeit von der Negierung, welche ihm die
Journalisten- und Copisten-Geschäftebei dieser Verwaltung übertragen hatte, wieder abberufen und in
seine frühern Dienstverhältnisse als Regierungs-Ccinzlci-Assistentund damit in die Lage zurückversetzt wer¬
den, worin er sich am 18. September 1820, als dem Tage des ihm ertheilten Commissoriums befundenhatte.

Hieraus ergibt sich die Beantwortung der zweiten Frage, ob und in welchemMaaße dem Wein«
Haus aus der Auflösung der bergischenFeuer-Versicherung ein wohlbegründetes Recht auf Entschädigung
wegen Einbuße an seinen Amtscinkünftcn erwachsen? ohne weitere Dcduction von selbst.

Von einem Rechte auf den ungeschmälertenGenuß der durch das Schreiben der Königlichen Regie¬
rung vom 18. September 1820 ausgesetzten Remuneration könnte nach Lage der Sache eben so wenig,
als von einem Rechte auf die durch das Nescript des Ministerii vom 7. Mär; 1829 ihm bewilligte soge¬
nannte Gehaltszulage Rede sein, sondern nur die davou wcscutlichverschiedeneFrage entstehen: ob seine
sichere Qualität als Ncgierungs-Eanzlei-Assistent für ihn einen Anspruch auf einen gleichmäßig dotirtcn
Posten oder auf Pensionirung begründe? Die Antwort auf diese Frage muß bejahend oder verneinend aus¬
fallen, je nachdem der Weinhaus am 18. September 1820 als damaliger Regierungs-Canzlei-Assistcnt zu
den auf Lebenszeit angestellten, und deshalb pensionsbcrechtigtenBeamten gehörte oder nicht gehörte. In
feinem Falle hatte er auf ein höheres Dienstcinkommen, als welches er in seiner frühere» Eigenschaft,
als Negierungs-Cauzlei-Assistent zu beziehen gehabt, einen Rechtsanspruch, und dieser stand ihm nicht aus
dem Grunde zu, weil er durch die Auflösung der belgischen Vrand-Assccurauz-Verwaltung an seineu Amts-
Einkünften eine Einbuße erlitten, sondern lediglich um deswillen, weil er, bei der ihm auf Widerruf über¬
tragenen Beschäftigung bei der Verwaltung des gedachten Instituts nnd der Annahme dieses Auftrags,
die ihm bereits früher wohlerworbenen Rechte als Negiernngs-Canzlei-Assistent nicht verloren hatte, diese
also nunmehr in ihrem ganzen ursprünglichen Umfange, aber auch nicht weiter geltend gemacht wer¬
den konnten.

Dieses Recht des Wiedereintritts in sein früheres Dienstverhältnis,, wenn der Weinhaus darauf
bestand, tonnte allerdings der Staats-Ncgicrung lästig werden, sofern sich angcnblicklich keine Stelle
erledigt fand, welche ihm als Acquivalent seines früheren angewiesen werden tonnte, und es war daher
unter dieser Voraussetzung ganz natürlich, daß der damalige Ober-Präsident die Wicdcranstellung des
Wcinhaus bei der »eu errichteten Provinzial-Feuer-Soeietcit dringend wünschte und durch das an den
damaligen Director dieser Societät gerichtete Rescript vom 14. April 1837 dessen sofortige Einberufung
verlangte. Ob der Director diesem Wunsche resp. Verlangen zu entsprechen verpflichtet war, ist eine
andere, hier nicht zu erörternde Frage; so viel ist gewiß, daß der Neinhaus nicht zu denjenigenBeamten
der bergischenVrand-Assecuranz gehörte, welchen aus deren Auflösung ciu wohlbcgründctes Recht ans
Entschädigung erwachsensein mochte, daß mithin die Worte des § 0 der Königlichen Verordnung wegen
Ausführung des Reglements vom 5. Januar 183L auf ihn nicht anwendbar waren. Da mm aber dennoch
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der damalige Dircctor der Societät der Verfügung des Ober-Präsidenten vom 14. April 1837 und dem
eigene» Wunsche des Weinbaus entsprochen, diesen als Bureau-Beamten der Gesellschaftwirklich ange¬
stellt hat, so entsteht die fernere Frage, welche Rechte aus dieser Anstellung für den Weinhaus
erwachsen seien?

Die Antwort auf diese Frage gibt der Schlußsatz des § 84 des Reglements vom 5. Januar 183L
in den Worten: alle Bureau-Beamten und Diener werden auf Kündigung angestellt, so daß sie der
Provinzial Feucr-Societäts-Director nach gehörig geschehener Kündigung beliebig wieder entlassen kann.

Eine Ausnabme von dieser Regel ist in den Worten des § 6 der KöniglichenVerordnung vom
selbigen Tage nicht zu finden, und wenn auch eine solche auf dem Wege der Interpretation ex rnUo le^i»
nachzuweisen»rare, so würde sie doch dem Weinhaus nicht zu stalten kommen können, weil er nicht zur
Latcgorie derjenigen Beamten gehört, auf welcheallein, nach der in dieser Hinsicht unzweifelhaften Ver¬
fügung des Gesetze? bei der erste» Besetzung aller Subaltern - Stellen vorzugsweise Bedacht genommen
werden müßte. Von dem Rechte des Weinhaus ist aber freilich das Interesse des KöniglichenAcrars
verschieden,insofern nämlich dieses im Falle der Wiedcrentlassung des Wcinhaus aus dem Dienste der
Feuer - Socictäts - Verwaltung in die Lage kommen konnte, dessen frühere Besoldung als Negierungs-
Canzlei-Assistcnlwiederum zu übernehmen.

Der Grund dieser Verpflichtung, sofern sie wirklich besteht, liegt aber nicht in der
Auflösung der bergischen Vran d - Assccuranz - Gcsc ll schaft, auf deren fortbestehender
Schadloshaltung der Weinhaus durchaus kein Recht erworben hatte, sondern einzig und allein darin, daß
er bereits vor seinem Eintritte in das jederzeit widerrufliche Dienstvcrhältniß zu der Verwaltung gedachter
Gesellschaftdie Eigenschaft eines Königlichen Ncgicrungs-Canzlei-Assistcntcn und alle damit verbundenen
Rechte erworben und durch seinen Eintritt in das kündbare Dienstverhältniß zur Gesellschaftnicht ver¬
loren haue. Hieran» folg!, daß auch die dritte hierüber angestellte Frage, nämlich:

„ob der Wcinhaus um deswillen auouahmoweise alo ein nicht auf Kündigung angestellter
Beamte der Gesellschaftzu betrachten sei; weil sonst im Falle der Kündigung und Entlassung
seine frühern Rechte als Rcgicrnngs-Eanzlci-Assistcnt wieder aufleben würden,

nach strengem Rechte nur verneinend beantwortet werden kann.
Bonn, den 14. März 1847.

gez. u> Vauerband.

AUerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Euer Königliche Majestät haben auf unsere allernnter.hänigste Bitte durch die Ordre vom
N. März 1847 zu befehlen gernht. daß die durch AllerhöchstderoOrdres vom 24. März — . Lehr. Anstalt ^..
1841 und 27. Inni 1843 zu einem Neubau für das Institut der Hedammen-Lehr-AnMIt zu
Cöln bewilligten Gnadengeschenkevon .««,. 391L Thlr. 12 Sgr. 4 Pf. und 10,00l)Thlr. nebst den davon
sei. der Zahlbarmachnng anfgelanfenen Zinsen, den treu gehorsamst nn.erze.chnetenStanden unter der
Vedinguug ausgezahlt Werden sollen, daß beide Capitalien, nebst den davon b.s znm Zahlungstage
gewonnenen Zinsen, zinobar angelegt und z« einem später etwa nöthig werdenden Neubau der gedachten
Anstalt rcscrvirt bleiben sollen. . . ^,

Nach den durch die betlagenswer.hen Ereignisse der letzten Jahre unterbrochenen, von der vorjäh¬
rigen Provinzial-Vertretung wieder aufgenommenen Unterhandlungen, welche w.r nnt der Stadt- und
Armenverwaltung zu Eöl» zur endlichen Ansführnng des in Euer Majestät oben erwähnten Allerhöchsten

10*
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Befehle angezogenen Lontractes vom 18. November 184L weiter gepflogen haben, ist es nothwendig
geworden, den nach diesem Contracte beabsichtigten Neubau in einer größeren als in der bedungenen
Ausdehnung auszuführen, und haben wir beschlossen, hierzu unter dem Vorbehalte der Genehmigung
Euer Königlichen Majestät jene ursprünglichen, zu einem Instituts-Ncubau bestimmten Gelder subsidiarisch
und nach vorheriger Verwendung von 25,000 Thlr. aus dem Fonds der Stadt Cölncr Armen-Verwalt
tung herzugcbeu.

Euer Königlichen Majestät allcrgnadigste Bewilligung hierzu sehen wir ehrfurchtsvoll entgegen und
wagen noch, Allcrhöchstdenselbenweiter vorzutragen, daß wir die uns durch Euer Majestät Gnade bewil¬
ligte Einwirkung auf das Hebammen-Lehr-Institut, besonders auf die finanziellen Angelegenheiten in der
gemischtenVcrwaltungs-Eommission desselben, bei dem überwiegenden Stimmen-Verhältniß der Ncgic-
rungs« Beamten, wie die Erfahrung lehrt, nicht hinreichend gesicherthalten, daher eine Vermehrung der
ständischenMitglieder bei dieser Commission von zwei zu drei, sowie eine unter ständischerMitwirkung
stattfindendenallgemeinenRevision des Vcrwaltungs-Negulativs für diese Provinzial-Anstalt vom 7. Februar
1834 wünschen und Euer Königliche Majestät um den allergnädigsten Erlaß desfallsiger Befehle bitten.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovmz.

Düsseldorf, den 11. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Grostmächtigster König!

Allergnädigster König und Herr!

21. Betreffend das Land- Euer Königlichen Majestät treu gehorsamsten Stände erlauben sich folgende Bitten am Throne
Armenhaus zu Trier, ins- Euer Majestät ehrerbietigst niederzulegen.
besonderedie Deck»»«der ^ sind Bitten, die aus dem Bedürfnisse und dem Interesse der Corrections - Anstalt
«osteu der Detentw» «°u ^. , / . ^ » . „ . < - ^ ^ ^ c
Vaaabmide» lc. i« Trier hervorgehen. Zuvorderst erlauben wir uus demnach darauf anzutragen:

1. Daß der Staat die den Gemeinden des Regierungsbezirks Trier für die Jahre 1851 uud 1852
auferlegten 16,000 Thaler, welche er früher für die Kosten der Verpflegung der die Bürgschaft für ihre
künftige gute Aufführung ermangelnden, zur Verfügung des Gouvernements oder unter Aufsicht der
Polizei gestellten, der öffentlichen Sicherheit gefährlichen Verbrecher, nach abgebüßter Gcfängnißstrafc zur
Nachhaft in der Corrections-Anstalt des Landarmenhauses zu Trier durch Verfügung Königlicher Regie¬
rung zurückbleiben, der Anstalt zurückerstattenmöge, und diese Beiträge so lange wie dieselbe zu diesem
Zwecke fortbeste en sollte, wie früher zu zahlen.

2. Dem schon öfter laut gewordenen uud sich bei jeder Gelegenheit wiederholenden Wunsche der
Landkreise des Regierungsbezirks Trier dadurch zu entsprechen, daß das basige Landarmcnhaus seiner
ursprünglichen Bestimmung für arbeitsscheue oder arbeitsunfähige Bettler, unter alleiniger Beibehaltung
der später getroffenen Einrichtungen der Irren-Aufbewahrung^-Anstalt und zwar für Pensionäre, nicht
allein für den Regierungsbezirk Trier, sondern mich für andere Bezirke des In- und Auslandes zurück¬
gezogen werde.

3. Daß die Commissionzur Verwaltung des Landarmenhauses zu Trier nach Z 3 des Regulativs
vom 22. Juni 1833 statt aus zwei, künftig aus drei Mitgliedern des Provinzial-Landtages bestehen soll,
damit der, der Pvovinzial-Vcrtrctung gebührende Einfluß auf die Verwaltung eines Instituts gesichert werde,
was ausschließlichEigenthum des Negierungs-Bezirks ist, uud die erforderlichen Fonds allein aufbringt.
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Euer Majestät treu gehorsamsteStände haben sich im Interesse der Bewohner des Regicrungs-
Vezirks Trier verpflichtet gesehen, vorstehende Bitten ehrfurchtsvoll zu stellen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Nhcinprovinz.

Düsseldorf, den 11. October 1852.

Allerdnrchlanchtigster, Großmächtigster König!
AUergnädigster König und Herr!

>^uer Königlichen Majestät treu gehorsamsten zum 10. Rheinischen Provinzial - Landtag ver- 22. Ermässigung des Pn'i.-
sammelten stände ist von den Töpfern und Steingutfabrikanten der Gemeinden Gelsdorf, im s°s des de» Töpfer- »»d

Kreise Ahrweiler und den Gemeinden Wormcrsdorf und Adendorf im Kreise Nheinbach eine Nlci"vr°vi?/»ir"AM
Petition zugegangen, worin dieselben um die Befürwortung bei Euer Majestät ersucht wer, ^„„^ jh,,^. W«^ erfor-
den, das diesen Töpfern und Steingut-Fabrikanten das zur Anfertigung ihrer Waare erfor- dnliche» Salzes,
derliche Salz künftighin zu einem ermäßigten Preise verabfolgt werde, wie solches in den Jahren 1848
bis 1850 bereits auch geschehen ist.

Treu gehorsamsteStände erlauben sich nun gestützt auf die Ueberzeugung, daß überhaupt die Fa¬
brikanten solcher Töpfer- und Steingut-Waaren unserer Provinz in ihrer Coneurrcnz mit dem Auslande,
namentlich dem Hcrzogthum Nassau, sehr gehindert sind, wenn ihnen nicht das zur Fabrication nöthige
Salz zu ermäßigten Preisen wie früher verabfolgt werde, weßhalb treu gehorsamsteStände an Euer
Königliche Majestät die Allerunterhänigste Bitte richten:

Allerhöchst dieselben wollen Allcrgnädigst geruhen zu verordnen, daß den Töpfern und Stein¬
gut-Fabrikanten der Provinz überhaupt das zur Anfertigung ihrer Waaren nöthige Salz zu
einem ermäßigten Preise wie in den Jahren 1848 bis 1850 solches geschehen ist, verabfolgt
werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Nhcinprovinz.
Düsseldorf, den 12. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
AUergnädigster König und Herr!

Die diesmalige ProvinzialstcinbischeVersammlung hat dem seit dem Jahre 1645 bei dem 22. Bewilligungei.us

'" Anerkennung seiner bewährten pflichttreuen Dienstvernchtungen, außer,e,i^» ^.«"-" "" Weyh als ständig« Kauz-
dem Landtage, ein fortlaufendes Gehalt von jährlich 50 Thalern?ro «»32 zum erstenmale >ei-I„spector.
zahlbar bewilligt. ^. „ ^ .^,

Der Beschluß der vorjährigen Provinzialstänbischcn Versammlung, d:e Ernennung des Weyh als
ständiger Ständischer Kanzlei-Inspector hat von Euer Majestät Ministerten des Innern und der Finan¬
zen die Vestätgung erhalten.
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